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3. Wittenburger 
Bürgermeile

Die Bürgermeile fand am vergangenem

Wochenende auf dem Friedensring statt.

Wir werden in der nächsten 

Ausgabe berichten.
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Öffnungszeiten Amt Wittenburg
- Verwaltung Stadt Wittenburg -
Standort: Bürgerhaus, Molkereistraße 4
˜nderung der Öffnungszeiten 
der Stadtverwaltung Wittenburg seit 01.04.2008
Montag geschlossen
Dienstag 08.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 18.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 08.30 - 12.00 Uhr 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag 08.30 - 12.00 Uhr (außer Standesamt

am Markt)
Für berufstätige Pendler stehen wir auch ausnahmsweise nach tele-
fonischer Terminvereinbarung außerhalb dieser Zeiten zur Verfügung.

Erreichbarkeit
Fax: 038852/3333
E-Mail: hauptamt@stadt-wittenburg.de oder
[Nachname des Mitarbeiters]@stadt-wittenburg.de
Internet: www.wittenburg.de

Erreichbarkeit/Sprechzeiten der 
Bürgermeister/Bürgervorsteherin/Amtsvorsteher
Stadt Wittenburg
Bürgermeister/LVB, Herr Hebinck
Sprechzeit: dienstags von 14.00 - 18.00 Uhr
Nach Möglichkeit Termin erfragen unter 038852/33-101

Gemeinde Körchow
Bürgermeister, Herr Bruno Hersel
Tel.: 038848/21337 (privat)
Sprechzeit: dienstags, 18.30 - 19.00 Uhr
im Gemeindezentrum Körchow, Dorfstraße 12

Gemeinde Wittendörp
Bürgermeister, Herr Jürgen Nadzeika
Sprechzeit: dienstags, 16.00 - 18.00 Uhr im Bürgerhaus,
Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg
Bitte Termin erfragen unter 038852/33-102
(Frau Steinberger)

Gemeinde Lehsen
Bürgermeister, Herr Berno Lüpken
Tel.: 038852/53191 (privat)

Amtsvorsteher des Amtes Wittenburg
Herr Hartwig Kolthof
Amt Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg
Sprechstunde:
Jeden zweiten Dienstag im Monat von 16.00 bis 17.00 Uhr,
Molkereistraße 4, Zimmer 118 (EG)
Nach Möglichkeit Termin erfragen unter 038852/33-102

Sprechstunde der Bürgervorsteherin
Frau Sybill Moß
Jeden 1. Dienstag im Monat von 17.00 - 18.00 Uhr
im Rathaus, Zimmer 205 (2. OG), Am Markt 1, 19243 Wittenburg,
Telefon: 038852/64717
Außerhalb der Sprechzeit können Termine unter 038852/52041
vereinbart werden.

Sprechstunde Schiedsmann im Bereich Amt Wittenburg
Herr Hans-Joachim Friedrichs
Jeden 2. Donnerstag im Monat von 18.00 - 19.00 Uhr
Sprechstunde im Rathaus, Am Markt 1, Zi. 205 (2. OG)
Telefon: 038852/64717
Außerhalb der Sprechzeit können auch Termine unter 038852/52652
vereinbart werden.

Stadtbibliothek Wittenburg
Tel. 038852/64720 und 64725

Öffnungszeiten 
Montag geschlossen
Dienstag 10.00 - 14.00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag 13.30 - 18.00 Uhr
Freitag 10.00 - 12.00 Uhr

14.00 - 17.00 Uhr
˜rztlicher Notdienst für den Bereich Wittenburg/Zarrentin
Telefonnummer 0180/5868222526
Dienstzeiten des Bereitschaftsarztes:
Montag/Dienstag/Donnerstag 19.00 - 07.00 Uhr
Mittwoch 13.00 - 07.00 Uhr
Freitag 16.00 - 07.00 Uhr
Samstag/Sonntag/Feiertag 07.00 - 07.00 Uhr

Bürgermeister Herr Hebinck 038852/33-101
Sekretariat Frau Bauer 038852/33-101
Wirtschaft/Tourismus
Öffentlichkeitsarbeit
Leiterin Frau Owszak 038852/33-111
Kultur Frau Grawe 038852/64715
Fachbereich I � Zentraler Service
Fachbereichsleiterin Frau Mumme 038852/33-120
Fachdienst I. 1 � Innere Verwaltung
Fachdienstleiterin Frau Berger 038852/33-110
Sitzungsdienst/Beschaffung Frau Steinberger 038852/33-102
Personal Frau Kutz 038852/33-105
Entgelt + Besoldung Frau Haase 038852/33-106
Archiv Frau Hacker 038852/33-104
Zentrale Frau Kiesow 038852/33-0
Fachdienst I. 2 � Finanzverwaltung
Fachdienstleiter Herr Bernowitz 038852/33-126
Finanzbuchhaltung Frau Röper 038852/33-107
Finanzbuchhaltung Herr Grewe 038852/33-127
Anlagenbuchhaltung Frau Baethcke 038852/33-123
Steuern + Abgaben Frau Geidus 038852/33-121
Steuern + Abgaben Frau Gruhlich 038852/33-122
Vollstreckung Herr Grewe/

Frau Baethcke 038852/33-127
Fachbereich II - Bürgerdienste/Bauen
Fachbereichsleiter Herr Gohr 038852/33-160
Fachdienst II. 1 - Ordnungsangelegenheiten
Fachdienstleiterin Frau Benisch 038852/33-130
Ordnungswesen Frau Hormann 038852/33-134
Gewerbe Frau Grawe 038852/33-410
Wohngeld Frau Prösch 038852/33-151
Koop. Bürgerbüro (Meldeamt) Frau Gierhan 038852/33-131
Koop. Bürgerbüro (Meldeamt) Frau Moll 038852/33-132
Politessin Frau Köhler 038852/33-135
Standesamt Frau Evers 038852/64721
Fachdienst II. 2 � Schule � Kultur � Sport � Jugend
Fachdienstleiterin Frau Behnke 038852/33-137
Vereinsarbeit Frau Förster 038852/33-153
Fachdienst II. 3 � Infrastruktur und Umwelt
Fachdienstleiterin Frau Morgenstern038852/33-165
Bauleitplanung/Bauordnung Frau Wildner 038852/33-161
Tiefbau Frau Gerstner 038852/33-166
Baum- und Naturschutz Herr Jakobeit 038852/33-164
Fachbereich III Zentrales Grundstück- und Gebäudemanagement
Fachbereichsleiter Herr Otto 038852/33-210
Bauhof Frau Adler 038852/33-162
Vermietung GemeinderäumeFrau Garwe 038852/33-223
Gebäudemanagement Frau Boehlck 038852/33-224
Fachdienst III.1 - Liegenschaften 
Fachdienstleiter Herr Knabe 038852/33-220
Grundstücksverwaltung Frau Czeschla 038852/33-222



Haushaltssatzung des Amtes Wittenburg 
für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch
Artikel 7 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V
2009 S. 687, 719) in Verbindung mit § 16 Absatz I des Gesetzes
zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (KomDoppikEG M-V) verkündet als Artikel 1 des Ge-
setzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V 2007 S. 410), wird nach Beschlussfassung
im Amtsausschuss vom 18. Dezember 2009 folgende Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 1.982.200  
in der Ausgabe auf 1.982.200  
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1.400  
in der Ausgabe auf 1.400  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und

Investitionsförderungsmaßnahmen 0  
davon für Zwecke der Umschuldung auf 0  

2. der Gesamtbetrag der
Verpflichtungsermächtigungen auf 0  

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 198.200  

§ 3
Die Amtsumlage wird auf 18,187 v. H. der Umlagegrundlagen
festgesetzt.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Wittenburg, den 01. Juni 2010

Kolthof -Siegel-
Amtsvorsteher

Die Haushaltssatzung 2010 des Amtes Wittenburg wurde dem
Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
(FD 30), mit Schreiben vom 26. Mai 2010 zur Kenntnisnahme an-
gezeigt. Genehmigungsp�ichtige Sachverhalte sind in der Haus-
haltssatzung 2010 nicht enthalten. 
Entsprechend § 48 KV M-V in Verbindung mit § 16 Absatz I des
KomDoppikEG M-V liegt die Haushaltssatzung 2010 mit ihren An-
lagen nach der Veröffentlichung sieben Tage im Fachbereich Zen-
traler Service, Fachdienst Finanzverwaltung, der Stadtverwaltung
Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg zur Einsichtnah-
me für jeden Bürger aus. Soweit beim Erlass der Satzung gegen
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
entsprechend § 5 Absatz V KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-
schriften.

Haushaltssatzung der Stadt Wittenburg 
für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung Mecklenburg-
Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom
08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V
2009 S. 687, 719) in Verbindung mit § 16 Absatz I des Gesetzes
zur Einführung der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesen (KomDoppikEG M-V) verkündet als Artikel 1 des Ge-
setzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezem-
ber 2007 (GVOBl. M-V 2007 S. 410), wird nach Beschlussfassung
in der Stadtvertretung vom 16. Dezember 2009 folgende Haus-
haltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 7.396.900 EUR

in der Ausgabe auf 8.552.500 EUR
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 1.901.700 EUR
in der Ausgabe auf 1.901.700 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 552.200 EUR
davon zum Zwecke der Umschuldung 552.200 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verp�ichtungs-
ermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 739.600 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 260 v. H.

b) für die Grundstücke 
Grundsteuer B 340 v. H.

2. Gewerbesteuer 325 v. H.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Wittenburg, den 01. Juni 2010

Hebinck -Siegel-
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung 2010 der Stadt Wittenburg wurde dem
Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
(FD 30), mit Schreiben vom 25. Mai 2010 zur Kenntnisnahme und
Genehmigung angezeigt. Die Veröffentlichung der Haushaltssat-
zung 2010 erfolgt unter dem Vorbehalt der Genehmigungsertei-
lung hinsichtlich des Regelungstatbestandes des § 49 Absatz II KV
M-V.
Entsprechend § 48 KV M-V in Verbindung mit § 16 Absatz I des
KomDoppikEG M-V liegt die Haushaltssatzung 2010 mit ihren An-
lagen nach der Veröffentlichung sieben Tage im Fachbereich Zen-
traler Service, Fachdienst Finanzverwaltung, der Stadtverwaltung
Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg zur Einsichtnah-
me für jeden Bürger aus. Soweit beim Erlass der Satzung gegen
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
entsprechend § 5 Absatz V KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-
schriften.
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Nachtragshaushaltssatzung der Stadt 
Wittenburg für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund des § 50 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpom-
mern (KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. Juni
2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt geändert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 17. Dezember 2009 (GVOBl. M-V 2009 S. 687,
719) in Verbindung mit § 16 Absatz I des Gesetzes zur Einführung
der Doppik im kommunalen Haushalts- und Rechnungswesen (Kom-
DoppikEG M-V) verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des
Gemeindehaushaltsrechts vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V
2007 S. 410), wird nach Beschlussfassung in der Stadtvertretung
vom 28. April 2010 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht vermindert und damit der
um um Gesamtbetrag des

Haushaltsplanes
einschl. der Nachträge
gegenüber nunmehr
bisher festge-

setzt auf_______________________________________________________________
EUR EUR EUR EUR_______________________________________________________________

1. im Verwaltungs-
haushalt
die Einnahmen 630.600 5.500 7.396.900 8.022.000
die Ausgaben 772.600 323.100 8.552.500 9.002.000

2. im Vermögens-
haushalt
die Einnahmen 139.400 0 1.901.700 2.041.100
die Ausgaben 149.400 10.000 1.901.700 2.041.100

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag 

der Kredite von bisher 552.200 EUR
unverändert auf 552.200 EUR

davon für Zwecke der 
Umschuldung von bisher 552.200 EUR

unverändert auf 552.200 EUR
2. der Gesamtbetrag der 

Verpflichtungs-
ermächtigungen von bisher 0 EUR

unverändert auf 0 EUR
3. der Höchstbetrag der 

Kassenkredite von bisher 739.600 EUR
auf 802.200 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

Wittenburg, den 02. Juni 2010

Hebinck -Siegel-
Bürgermeister

Die I. Nachtragshaushaltssatzung 2010 der Stadt Wittenburg wur-
de dem Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunal-
aufsicht (FD 30), mit Schreiben vom 07. Mai 2010 zur Kenntnis-
nahme und Genehmigung angezeigt. 
Die Veröffentlichung der I. Nachtragshaushaltssatzung 2010 er-
folgt unter dem Vorbehalt der Genehmigungserteilung hinsichtlich
des Regelungstatbestandes des § 49 Absatz II KV M-V.
Entsprechend § 48 KV M-V in Verbindung mit § 16 Absatz I des
KomDoppikEG M-V liegt die I. Nachtragshaushaltssatzung 2010
mit ihren Anlagen nach der Veröffentlichung sieben Tage im Fach-
bereich Zentraler Service, Fachdienst Finanzverwaltung, der Stadt-
verwaltung Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg zur
Einsichtnahme für jeden Bürger aus. Soweit beim Erlass der Sat-
zung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde,
können diese entsprechend § 5 Absatz V KV M-V nur innerhalb ei-
nes Jahres geltend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt
nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Be-
kanntmachungsvorschriften.

Haushaltssatzung der Gemeinde Körchow
für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009
(GVOBl. M-V 2009 S. 687, 719) in Verbindung mit § 16 Absatz I
des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) verkündet als
Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V 2007 S. 410), wird nach
Beschlussfassung in der Gemeindevertretung vom 15. Dezember
2009 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 813.500  
in der Ausgabe auf 813.500  
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 169.300  
in der Ausgabe auf 169.300  

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0  
davon zum Zwecke der Umschuldung 0  

2. der Gesamtbetrag der Verp�ichtungs-
ermächtigungen auf 0  

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 81.300  

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 235 v. H.

b) für die Grundstücke
Grundsteuer B 315 v. H.

2. Gewerbesteuer 265 v. H.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Körchow, den 01. Juni 2010

Hersel -Siegel-
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung 2010 der Gemeinde Körchow wurde dem
Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
(FD 30), mit Schreiben vom 01. Juni 2010 zur Kenntnisnahme an-
gezeigt. Genehmigungsp�ichtige Sachverhalte sind in der Haus-
haltssatzung 2010 nicht enthalten. 
Entsprechend § 48 KV M-V in Verbindung mit § 16 Absatz I des
KomDoppikEG M-V liegt die Haushaltssatzung 2010 mit ihren An-
lagen nach der Veröffentlichung sieben Tage im Fachbereich Zen-
traler Service, Fachdienst Finanzverwaltung, der Stadtverwaltung
Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg zur Einsichtnah-
me für jeden Bürger aus. Soweit beim Erlass der Satzung gegen
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
entsprechend § 5 Absatz V KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-
schriften.

Heft 06 | Jahrgang 10 | 12. Juni 2010 4 Wittenburger Stadt- und Landbote



Haushaltssatzung der Gemeinde Lehsen 
für das Haushaltsjahr 2010
Aufgrund der §§ 47 ff. der Kommunalverfassung für das Land
Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 08. Juni 2004 (GVOBl. M-V 2004 S. 205), zuletzt
geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17. Dezember 2009
(GVOBl. M-V 2009 S. 687, 719) in Verbindung mit § 16 Absatz I
des Gesetzes zur Einführung der Doppik im kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesen (KomDoppikEG M-V) verkündet als
Artikel 1 des Gesetzes zur Reform des Gemeindehaushaltsrechts
vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V 2007 S. 410), wird nach
Beschlussfassung in der Gemeindevertretung vom 26. Januar
2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 wird
1. im Verwaltungshaushalt
in der Einnahme auf 255.000 EUR

in der Ausgabe auf 255.000 EUR
und

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 49.300 EUR
in der Ausgabe auf 49.300 EUR

festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen

und Investitionsförderungsmaßnahmen auf 0 EUR
davon zum Zwecke der Umschuldung 0 EUR

2. der Gesamtbetrag der Verp�ichtungs-
ermächtigungen auf 0 EUR

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf 25.500 EUR

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
Grundsteuer A 240 v. H.

b) für die Grundstücke
Grundsteuer B 300 v. H.

2. Gewerbesteuer 290 v. H.

§ 4
Die Haushaltssatzung tritt rückwirkend zum 01.01.2010 in Kraft.

Lehsen, den 01. Juni 2010

Lüpken -Siegel-
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung 2010 der Gemeinde Lehsen wurde dem
Landkreis Ludwigslust, Fachdienst Recht und Kommunalaufsicht
(FD 30), mit Schreiben vom 01. Juni 2010 zur Kenntnisnahme an-
gezeigt. Genehmigungsp�ichtige Sachverhalte sind in der Haus-
haltssatzung 2010 nicht enthalten. 
Entsprechend § 48 KV M-V in Verbindung mit § 16 Absatz I des
KomDoppikEG M-V liegt die Haushaltssatzung 2010 mit ihren An-
lagen nach der Veröffentlichung sieben Tage im Fachbereich Zen-
traler Service, Fachdienst Finanzverwaltung, der Stadtverwaltung
Wittenburg, Molkereistraße 4, 19243 Wittenburg zur Einsichtnah-
me für jeden Bürger aus. Soweit beim Erlass der Satzung gegen
Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können diese
entsprechend § 5 Absatz V KV M-V nur innerhalb eines Jahres gel-
tend gemacht werden. Diese Einschränkung gilt nicht für die Ver-
letzung von Anzeige-, Genehmigungs- und Bekanntmachungsvor-
schriften.

Archivordnung der Stadt Wittenburg
AZ: 4710-04

§ 1
Rechtsgrundlage
Das am 07. Juli 1997 beschlossene Gesetz zur Regelung des Ar-
chivrechtes in Mecklenburg-Vorpommern bildet die Rechtsgrund-
lage für die Einrichtung und Verwaltung des Stadtarchivs.

§ 2
Geltungsbereich
Das Archiv ist eine öffentliche Einrichtung der Stadt Wittenburg.
Die Archivordnung regelt die Archivierung und Nutzung von Un-
terlagen im Bereich des Amtes Wittenburg. Sie schützt das öffent-
liche Archivgut vor Vernichtung und Zersplitterung und macht es
für die Öffentlichkeit zugänglich.

§ 3
Öffentliches Archivgut
(1) Öffentliches Archivgut sind alle archivwürdigen Unterlagen, die
zur dauernden Aufbewahrung vom Stadtarchiv übernommen wer-
den. Dazu gehört auch Dokumentationsmaterial, das vom Archiv
ergänzend gesammelt wurde.
(2) Öffentliches Archivgut bezeichnet alle Unterlagen, die bei der
Stadt und anderen Stellen der Stadt sowie deren Einrichtungen
entstanden sind und zur dauernden Aufbewahrung übernommen
werden. Dazu gehört auch Archivgut der ehemaligen Betriebe und
Genossenschaften, der Einrichtungen und Organe der Stadt, auch
der dazugehörigen Ortsteile und der Gemeinden, aus der Zeit vom
08. Mai 1945 bis zum 02. Oktober 1990.
(3) Unterlagen im Sinne dieser Archivordnung sind insbesondere
Akten, Urkunden, Schriftstücke, Karten, Pläne, Karteien, Siegel,
Bild-, Film- und Tonmaterial sowie sonstige Informationsträger und
die zu ihrer Erschließung und Nutzung erforderlichen Hilfsmittel.
(4) Archivwürdig sind Unterlagen, die nach Festlegung des Stadt-
archivs aufgrund ihrer rechtlichen, politischen, wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Bedeutung für Wissenschaft und For-
schung, für das Verständnis von Geschichte und Gegenwart, für
die Gesetzgebung, Rechtsbesprechung und Verwaltung von blei-
bendem Wert sind. 
(5) Personenbezogenes Archivgut sind Unterlagen, die sich nach
ihrer Zweckbestimmung oder ihrem wesentlichen Inhalt auf eine
natürliche Person (Betroffener) beziehen.
(6) Entstehung von Archivgut im Sinne dieser Archivordnung be-
zeichnet den Zeitpunkt der letzten Bearbeitung der Unterlagen.
(7) Seit 01. Januar 2009 gelten auch bestimmte Unterlagen aus
dem Personenstandswesen als Archivgut und werden nach Archiv-
recht behandelt (BGBl. 2008, Nr. 54 vom 28.11.2008)

§ 4
Aufgabe des Stadtarchivs
(1) Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, die archivwürdigen Unterla-
gen der Verwaltung und anderer Einrichtungen der Stadt nach
fachlichen Gesichtspunkten zu erfassen, zu übernehmen, dauer-
haft zu sichern, aufzubereiten, durch Findmittel zu erschließen
und für die Benutzung bereitzustellen.
(2) Das Stadtarchiv ist dem Fachbereich I - Zentraler Service ange-
gliedert.
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(3) Das Stadtarchiv führt neben dem Endarchiv ein Zwischenarchiv, das
hauptsächlich der vorübergehenden (bis zu 10 Jahren) Aufbewahrung
von Verwaltungsakten dient. Durch den zuständigen Mitarbeiter des
Archivs erfolgt zu Fragen der Übernahme, Archivierung und Kassation
von dienstlichem Schriftgut eine Anleitung und Beratung. 
(4) Das Archiv erbringt aus dem von ihm verwahrten Schriftgut einen
eigenständigen Beitrag zur Historie der Stadt und unterstützt öffent-
liche Einrichtungen bei der Ausarbeitung und Erforschung ortsbezo-
gener Beiträge, Chroniken etc.

§ 5
Aufbewahrung und Sicherung
(1) Das Stadtarchiv hat seine Aufgabe nach archivfachlichen Ge-
sichtspunkten zu erfüllen. Es ist verp�ichtet, das Archivgut durch an-
gemessene Maßnahmen wirksam gegen unbefugte Nutzung zu si-
chern und den Schutz personenbezogener Daten sicherzustellen.
Das Stadtarchiv darf nur vom zuständigen Mitarbeiter und dem
Dienstvorgesetzten betreten werden. Der zuständige Sachbearbeiter
darf in Unterlagen seines Sachgebietes, die im Zwischenarchiv la-
gern, einsehen.
(2) Durch empfohlene Aufbewahrungsvorschriften der Kommunalen
Schriftgutverwaltung (unter dem AZ: 4710-09 abgelegt) wird der
Aufbewahrung im Stadtarchiv entsprochen.
(3) Das Stadtarchiv ist befugt, Unterlagen, deren Archivwürdigkeit
nicht mehr gegeben ist, auszusondern, sofern Aufbewahrungsfristen
oder schutzwürdige Belange von Betroffenen oder Dritten nicht ent-
gegenstehen. Über die Aussonderung ist ein Protokoll zu führen.

§ 6
Aussonderung und Anbietung
(1) Die Mitarbeiter der Stadt sind verp�ichtet, alle Unterlagen, die zur
Erledigung ihrer Aufgaben nicht mehr erforderlich sind, unverzüglich
auszusondern und dem Archiv zur Übernahme anzubieten.
(2) In der Regel soll die Übergabe/Übernahme nach Beendigung des
Aktenvorgangs erfolgen.
(3) Von der Anbietung und von der Übergabe von Unterlagen kann
nur im Einvernehmen mit dem Archiv und dem zuständigen Sachar-
beiter abgesehen werden, wenn diese wegen ihres offensichtlich ge-
ringen Quellenwerts nicht archivwürdig sind. In den ˜mtern dürfen
Unterlagen nur vernichtet werden, wenn das Stadtarchiv die Über-
nahme ablehnt oder nicht binnen eines Jahres über die Archivwür-
digkeit angebotener Unterlagen entschieden hat.

§ 7
Übergabe von dienstlichem Schriftgut
(1) Bei bevorstehenden Aussonderungen von Akten in den einzelnen
˜mtern wird in Absprache mit dem Archiv schon im Vorfeld festge-
legt, welche Unterlagen vernichtet werden können und welche zu-
nächst ins Zwischenarchiv übernommen werden. Dabei wird die Be-
schriftung der Unterlagen laut Aktenplan überprüft und die
Archivierungsdauer festgelegt.
(2) Die Übergabe von dienstlichem Schriftgut an das Stadtarchiv hat
in einem ordnungsgemäßen Zustand mit einem Ablieferungsver-
zeichnis (siehe Anlage 1) in zweifacher Ausfertigung zu erfolgen. Da-
bei ist darauf zu achten, dass der gültige Titel der Unterlagen auf der
Ablieferungseinheit und auf der Ablieferungsliste in vollem Wortlaut
übereinstimmen. Zur Bestätigung zeichnet der zuständige Sachbear-
beiter und der Mitarbeiter des Archivs die Ablieferungsverzeichnisse
mit Unterschrift ab. Jeder erhält ein Exemplar.
(3) Das Archiv führt über die übernommenen Unterlagen Eingangsli-
sten nach ˜mtern unterteilt. Jeder Mitarbeiter erhält Kopien für sein
jeweiliges Sachgebiet. Somit ist im Zwischenarchiv eine zügige Auf-
�ndung sowie Bereitstellung bereits weggelegter Akten möglich.

§ 8
Schutzfristen
(1) Soweit durch Rechtsvorschriften nicht anders bestimmt ist,
bleibt Archivgut für die Dauer von zehn Jahren seit seiner Entste-
hung von der Nutzung ausgeschlossen. Personenbezogenes Archiv-
gut darf erst zehn Jahre nach dem Tod des Betroffenen oder, wenn
das Todesdatum nicht bekannt ist, neunzig Jahre nach dessen Ge-
burt genutzt werden. Wenn beides nicht mehr feststellbar ist, darf
Archivgut erst sechzig Jahre nach Entstehung genutzt werden.

(2) Die Benutzung von Archivgut durch die Stellen, bei denen es
entstanden ist oder es abgegeben haben, ist auch innerhalb der
Schutzfristen möglich.
(3) Die Schutzfristen nach Absatz 1 gelten nicht für Unterlagen,
die bei ihrer Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt oder der
Öffentlichkeit zugänglich waren, personenbezogenes Archivgut,
das die Tätigkeit von Personen dokumentiert, soweit sie in Aus-
übung eines öffentlichen Amtes gehandelt haben und ihre persön-
lichen Lebensverhältnisse nicht betroffen sind.
(4) Die Schutzfristen können im Einzelfall oder für bestimmte Teile
von Archivgut verkürzt werden, wenn Rechtsvorschriften nicht
entgegenstehen. Bei personenbezogenem Archivgut ist im Einzel-
fall eine Verkürzung nur zulässig, wenn der Betroffene oder nach
dessen Tod die Rechtsnachfolger eingewilligt haben oder die Nut-
zung zu wissenschaftlichen Zwecken unter Berücksichtigung des
Datenschutzgesetzes erfolgt oder die Nutzung zur Wahrnehmung
von Belangen, die im überwiegenden Interesse Betroffener oder
Dritter liegen, unerlässlich ist.

§ 9
Kassation
(1) Das vom Archiv als nicht archivwürdig bezeichnete Schriftgut
wird nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen vernichtet.
(2) Die Kassation (Ungültigkeitserklärung) wird vom Archiv vorge-
nommen und erfolgt auf Kassationsantrag.
(3) Der Kassationsantrag ist zweifach auszufüllen und vom zustän-
digen Sachbearbeiter und dem Fachbereichsleiter oder der Fach-
dienstleiterin bestätigen zu lassen.

§ 10
Rechtsansprüche Betroffener
(1) Betroffenen ist auf Antrag ohne Rücksicht auf die in § 7 fest-
gelegten Schutzfristen Auskunft über die im Archivgut zu ihrer
Person enthaltenen Daten zu erteilen oder Einsicht in das auf sie
bezogene Archivgut zu gewähren.
(2) Wer die Richtigkeit von Angaben zu seiner Person bestreitet,
hat einen Anspruch darauf, dass den Unterlagen eine Gegendar-
stellung beigefügt wird, wenn er ein berechtigtes Interesse daran
glaubhaft macht. Nach dem Tod des Betroffenen steht dieses
Recht den Angehörigen zu.

§ 11
Inkrafttreten
Diese Archivordnung der Stadt Wittenburg tritt am Tag nach Be-
schlussfassung in Kraft.
Die Archivordnung vom 09.10.1998 tritt außer Kraft.

Wittenburg, 28.04.2010

Hebinck
Bürgermeister 

Benutzungs- und Entgeltordnung 
für das Archiv der Stadt Wittenburg
AZ: 4710-05

§ 1
Benutzbarkeit des Archivgutes
(1) Die im Archiv der Stadt Wittenburg verwahrten Archivalien kön-
nen von jedem benutzt werden, der ein berechtigtes Interesse glaub-
haft macht oder Regelungen der Stadtverwaltung und diese Benut-
zungsordnung dem nicht entgegensteht. Ein berechtigtes Interesse
ist insbesondere gegeben, wenn die Benutzung zu amtlichen, wis-
senschaftlichen, heimatkundlichen, familiengeschichtlichen, publizi-
stischen und unterrichtlichen Bildungszwecken oder zur Wahrneh-
mung berechtigter persönlicher Belange beantragt wird.

§ 2
Art der Nutzung
(1) Die Nutzung der Archivalien für wissenschaftliche, publizistische,
heimatkundliche, gemeinnützige und unterrichtliche Zwecke sowie
zur Klärung persönlicher rechtlicher Anliegen ist gebührenfrei.
Von der Gebührenfreiheit sind nachstehend ausgeführte Anliegen
ausgenommen, sofern diese nicht unter Amtshilfe fallen:
a) persönliche und auftragsgebundene Familienforschung zu pri-

vaten Zwecken
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b) Benutzung zu gewerblichen Zwecken
c) Benutzung zu Planungs-, Projektierungs-, Meliorations- und an-

derer wirtschaftlichen Nachnutzung unterliegenden Zwecken
(2) Der Benutzer ist verp�ichtet, die in der Gebührenentgeltordnung
für das Archiv der Stadt Wittenburg festgelegten Beträge zu zahlen.

§ 3
Benutzungsantrag
(1) Der Benutzer hat schriftlich einen Eintrag (Anlage 2) auf Benut-
zungsgenehmigung zu stellen. Dabei sind der Gegenstand und
der Zweck anzugeben.
(2) Der Benutzer muss gleichzeitig eine schriftliche Erklärung ab-
geben, dass er bestehende Urheberrechte, auch Personenschutz-
rechte beachten und Verstöße gegenüber den Berechtigten selbst
vertreten wird.
(3) Von Veröffentlichungen, auch Zulassungs- und Seminararbei-
ten, die wesentlich auf der Grundlage von Archivalien des Stadtar-
chivs angefertigt wurden, verp�ichtet sich der Benutzer, dem Ar-
chiv ein Exemplar in Form einer Druckschrift oder einer Fotokopie
zu überlassen.
(4) Der Benutzer verp�ichtet sich, bei seinen Veröffentlichungen
das Archiv der Stadt Wittenburg als Quelle anzugeben.

§ 4
Benutzungsgenehmigung
(1) Der Benutzerantrag erhält seine Gültigkeit für ein Jahr in Bezug
auf die im Antrag gestellten Akteneinheiten.
(2) Die Nutzung ist einzuschränken oder zu versagen, soweit
a) Grund zur Ausnahme besteht, dass der Stadt Wittenburg we-

sentliche Nachteile entstehen. 
b) der Erhaltungszustand des Archivgutes gefährdet würde,
c) durch die Nutzung ein nicht vertretbarer Verwaltungsaufwand

entstehen würde,
d) Vereinbarungen mit gegenwärtigen oder früheren Eigentü-

mern entgegenstehen.
(3) Das Archivgut kann auch durch schriftliche Anfragen benutzt
werden, die im Rahmen der dienstlichen Möglichkeiten zur Bear-
beitung kommen. Dabei haben sinngemäß die Bestimmungen die-
ser Benutzerentgeltordnung Gültigkeit.
(4) Für die Nutzung von dienstlichem Schrift- und Archivgut durch
˜mter, in denen dieses entstanden ist, oder die dieses von der al-
ten Struktur übernommen haben, gelten die Sperrfristen entspre-
chend § 7 der Archivordnung nicht, es sei denn, dass das Schrift-
gut durch diese Stellen aufgrund von Rechtsschriften gesperrt
oder kassiert worden ist.
(5) Die Mitarbeiter der Verwaltung können ohne vorherige Benut-
zungsgenehmigung in dienstliches Schrift- und Archivgut einse-
hen. Macht es sich erforderlich, Akten zu entleihen, wird in einem
Ausleihbuch Entnahme und Rückgabe überwacht.
(6) Die Benutzung des dienstlichen Schrift- und Archivgutes durch
ein anderes Amt, Behörde oder Einrichtung ist nur mit Zustim-
mung des Dienststellenleiters möglich.
(7) Die zur Benutzung ausgehändigter Archivalien sind sorgfältig zu
behandeln und dürfen weder beschädigt noch verändert werden. Ge-
gebenenfalls ist die Genehmigung für die Benutzung zu entziehen.

§ 5
Entgelte
(1) Von den vorgelegten Archivalien können in begrenztem Um-
fang auf Kosten des Benutzers Kopien angefertigt werden, soweit
der Erhaltungszustand der Archivalien dieses erlaubt.
Gebühren werden erhoben für:
a) Einsicht in Archivgut für die unter § 2 genannten 

Benutzungsarten
pro Tag 5,00 EUR
pro Woche 20,00 EUR

b) familiengeschichtliche Auskünfte je
30 Minuten 5,00 EUR

c) weitere schriftliche Auskünfte je 5,00 EUR
nach Schwierigkeit der Akten, Dauer bis
der Nachforschung, Übersetzungen, 70,00 EUR
andere gleichartige Leistungen oder wenn sonstige
zum Aufsuchen notwendige Angaben nicht gemacht 
werden können.

d) die Benutzung von Archiv- ,Sammlungs-
und Bibliotheksgut (auch Sammelakten)
pro Akte bzw. pro Stück 5,00 EUR

e) das Anfertigen von beglaubigten Abschriften und 
Auszügen aus Archiv-, Sammlungs-, 
Bibliotheksgut
pro A4-Seite 2,00 EUR
pro A3-Seite 3,00 EUR

f) das Anfertigen von Kopien aus Archivalien
pro A4-Seite (s/w) 0,30 EUR
pro A3-Seite (s/w) 0,50 EUR
pro A4-Seite (farbig) 0,50 EUR
pro A3-Seite (farbig) 1,00 EUR

g) das Bereitstellen von Kartengrundlagen aus dem 5,00 EUR
Planbestand mit unterschiedlichen Maßstäben, bis
nach Aktualität, Aussage, und Größe 10,00 EUR

h) die Erteilung des Rechts der einmaligen 
Veröffentlichung einzelner Reproduktionen je
Dokumentarseite oder Bild schwarz/weiß
1. bei einer Auflage bis zu 5.000 Exemplaren 25,00 EUR
2. bei einer Auflage bis zu 10.000 Exemplaren 35,00 EUR
3. bei einer Auflage bis zu 50.000 Exemplaren 60,00 EUR
4. bei einer Auflage von mehr als 

50.000 Exemplaren 80,00 EUR
in Farbe das Zweifache von 1. bis 4.

§ 6
Inkrafttreten
Diese Benutzungs- und Entgeltordnung für das Archiv der Stadt Wit-
tenburg tritt am Tage nach ihrer Beschlussfassung in Kraft. Die bishe-
rige Benutzungs- und Entgeltordnung tritt gleichzeitig außer Kraft.

Wittenburg, den 28.04.2010

Hebinck
Bürgermeister

Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 55/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Wittenburg,
Am Wiesengrund 19 belegene, im Grundbuch von Witten-
burg, Blatt 2928, BV lfd. Nr. 1, Flur: 18, Flurstück: 37/76, Grö-
ße: 249 qm und Flur: 18, Flurstück 37/84, Größe 27 qm einge-
tragene Grundvermögen durch das Gericht versteigert
werden. 
Das in einem B-Plan-Gebiet am westlichen Ortsrand (in mittelguter
Wohnlage) liegende Grundstück ist mit einem Zweifamilienhaus
(Reihenmittelhaus) bebaut. Das Gebäude wurde 1997 errichtet.
Der bauliche Zustand ist überwiegend normal. Die Wohnungen
waren am Tag der Ortsbesichtigung vermietet. 
Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 128.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Dienstag, den 27. Juli 2010, 10.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 10.11.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 11.05.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle
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Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 53/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Wittenburg,
Große Straße 18 belegene, im Grundbuch von Wittenburg,
Blatt 3224, BV lfd. Nr. 1, Flur: 26, Flurstück: 89/1, Größe 400
qm eingetragene Grundvermögen durch das Gericht verstei-
gert werden.
Das am Ortskernrand (in mittlerer Wohn- und bedingt geeigneter
Geschäftslage) liegende Grundstück ist unbebaut. Es wäre für die
Bebauung mit einem Wohn- und Geschäftshaus geeignet. Aller-
dings erfordert der Baugrund voraussichtlich überdurchschnittlich
aufwendige Gründungsmaßnahmen.
Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 20.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Dienstag, den 03. August 2010, 10.05 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 10.11.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 12.05.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle

Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 52/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Wittenburg,
Große Straße 18 a belegene, im Grundbuch von Wittenburg,
Blatt 2699, BV lfd. Nr. 1, Flur: 26, Flurstück: 89/2, Größe 531
qm eingetragene Grundvermögen durch das Gericht verstei-
gert werden.
Bei dem Grundstück handelt es sich um eine Hinterland�äche oh-
ne privatrechtlich gesicherte Zufahrt. Das am Ortskernrand liegen-
de Grundstück ist mit der Ruine eines ehemaligen Wohnhauses
bebaut. 
Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG:  5.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Dienstag, den 03. August 2010, 10.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 10.11.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 12.05.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle

Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 51/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Wittenburg,
Große Straße 22 belegene, im Grundbuch von Wittenburg,
Blatt 1791, BV lfd. Nr. 1, Flur: 26, Flurstück: 81/1, Größe: 267
qm,  Flurstück 81/2, Größe: 74 qm, Flurstück 81/3, Größe: 246
qm eingetragene Grundvermögen durch das Gericht verstei-
gert werden. 
Das am Ortskernrand (in mittlerer Wohn- und bedingt geeigneter
Geschäftslage) liegende Grundstück ist mit einem Wohn-/Ge-
schäftshaus mit Anbau (rel. großer Laden im EG und zwei Woh-
nungen im OG/DG) bebaut. 
Das Gebäude wurde vermutlich um 1993 errichtet und be�ndet
sich in einem tlw. unbefriedigenden baulichen Zustand. Das Ob-
jekt steht zurzeit leer. 
Verkehrswert gem. § 74 a Abs. 5 ZVG: 150.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Dienstag, den 03. August 2010, 09.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 10.11.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 12.05.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle

Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 54/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Wittenburg,
Große Straße 24 belegene, im Grundbuch von Wittenburg,
Blatt 2812, BV lfd. Nr. 1, Flur: 26, Flurstück: 80/2, Größe 456
qm eingetragene Grundvermögen durch das Gericht verstei-
gert werden.
Das am Ortskernrand (in mittlerer Wohn- und bedingt geeigneter
Geschäftslage) liegende Grundstück ist unbebaut. Es wäre für die
Bebauung mit einem Wohn- und Geschäftshaus geeignet. Aller-
dings erfordert der Baugrund voraussichtlich überdurchschnittlich
aufwendige Gründungsmaßnahmen.
Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 20.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Dienstag, den 03. August 2010, 10.10 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 10.11.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 12.05.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle
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Amtsgericht Hagenow
Augustenstr. 8, 19230 Hagenow
Geschäftsnr.: 4 K 42/09

Zwangsversteigerung
Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das in 19243 Döbbersen,
Dorfstr. 6 belegene, im Grundbuch von Drönnewitz, Blatt 142,
BV lfd. Nr. 1, Flur: 1, Flurstück: 21, Größe: 1.843 qm eingetrage-
ne Grundbuchvermögen durch das Gericht versteigert werden.
Das südwestlich vom Ortszentrum (in sehr ländlich geprägter Lage)
liegende Grundstück ist mit einem Wohnhaus (mit 3 WE 28 qm,
56 qm und 81 qm Wohn�äche), einer Stallscheune und einem
Schuppen bebaut. Das Hauptgebäude wurde um 1930 errichtet
und nach 1990 instandgesetzt und modernisiert. Die Wohnungen
sind normal nutzbar. Die Qualität des Ausbaus ist jedoch durch ei-
nen hohen Eigenleistungsanteil geprägt. Die Stallscheune be�ndet
sich in einem sehr unbefriedigenden Zustand und der Schuppen ist
abbruchreif. Zwei Wohnungen sind zurzeit vermietet. 
Verkehrswert gem. § 74a Abs. 5 ZVG: 80.000,00  
Versteigerungstermin wird anberaumt auf 
Donnerstag, den 22. Juli 2010, 09.00 Uhr.
Der Termin �ndet statt an Gerichtsstelle in Hagenow, Augustenstr.
8, Saal 2 im 3. Stock.
Der Zwangsversteigerungsvermerk ist am 13.08.2009 in das
Grundbuch eingetragen.
Bieter müssen ggf. 10 % des Verkehrswertes Sicherheit leisten. Ei-
ne Sicherheitsleistung durch Barzahlung ist ausgeschlossen. Weite-
re Auskünfte zur Sicherheitsleistung sind bei der Geschäftsstelle
des Amtsgerichts zu erfragen. (Internet: www.zvg.com)

Stramm
Rechtsp�egerin

Ausgefertigt: Hagenow, den 15.04.2010

gez. Möller
Justizhauptsekretärin als Urkundenbeamtin
Der Geschäftsstelle

BITTE NICHT UNGELESEN weiterblättern!!!
Anpacken. Saubermachen. Wohlfühlen!
An den/die Grundstückseigentümer/in
Nicht nur im Frühling zeigen sich viele Städte in einer bunten Blüten-
pracht. Rhododendren-Büsche oder Rosenstöcke, die im Sommer in
vielen Farben blühen, frischgrüne Bodendecker, üppiger Kirschlor-
beer und vieles, vieles mehr. Dieses bei herrlichem Sonnenschein an-
zusehen, einem netten Gesprächspartner, und dann noch eine sau-
bere Wohngegend, da ist gute Laune garantiert. Ein sauberes Stadt-
oder Ortsbild lädt auch zum entspannen und verweilen ein.
Zu den ersten Frühjahrsputzaktionen wurde bereits allerorts auf-
gerufen. Bereits im März waren die ersten Fleißigen unterwegs um
ganz entscheidend dazu beizutragen, das Erscheinungsbild der
Stadt oder des Ortes mit zu verbessern. 
Bei all den Helfern möchten wir uns auch auf diesem Wege
nochmals für die Unterstützung bedanken, wo auch immer
Sie im Einsatz waren!
Saubere Straßen, Gehwege, Radwege, Trenn-, Baum- und Park-
streifen ermöglichen nicht nur Sicherheit, sie prägen auch ganz
entscheidend das Erscheinungsbild einer Stadt, oder eines Stadt-
teils. Sie möchten, dass sich Ihre Stadt, Ihr Stadtteil und Ihre Stra-
ße immer von der besten Seite zeigen? Dann helfen Sie mit, ganz
nach dem Motto: 
Saubere Arbeit! Gutes Gefühl!
Ein sauberer Wohnort kann aber nur dann erreicht werden, wenn
alle zur Sauberhaltung beitragen. Es gibt öffentliche Stadtreini-
gungen, Ordnungsbehördliche Maßnahmen und übertragene Rei-
nigungsp�icht, d.h. Reinigen durch Grundstückseigentümer und
sonstige Verp�ichtete im Rahmen der Selbstreinigung.

Um einen reibungslosen Ablauf der Stadtreinigung mit einem ver-
tretbaren Aufwand zu gewährleisten, wurden die Reinigungs-
p�ichten zwischen der Stadtreinigung und den Grundstückseigen-
tümern aufgeteilt und in einer Straßenreinigungssatzung
festgeschrieben, die bereits allen bekannt ist, oder?
Welche Folgen kann eine Nichtbeachtung haben?
Verwarngelder - Bußgelder ! 
Das muss doch nicht sein?!
Ohne die aktive Mithilfe der Bürger/innen, jung wie alt, ist hier
kein dauerhafter Erfolg möglich. Daher ein Appell an die Bevölke-
rung, hierbei selbst mit anzupacken, damit auch wild abgeladener
Unrat, mögliche Gefahrenpunkte und auch Hundkot in Zukunft
keine Chance mehr haben. Nichtgereinigte Gehwege sind ein Zei-
chen unvollständiger Straßenreinigung und wirken sich auf das
betreffende Grundstück und auch auf den gesamten Straßenzug
negativ aus.
Schauen Sie aufmerksam hin!
Sauberkeit - Ein wichtiges Aushängeschild!

Wäre es nicht toll, wenn wir sagen könnten: �Der Schmutz auf
Straßen und Fußgängerzonen  hat sich verringert - oder ist viel-
leicht sogar ganz verschwunden?!� 
Engagierte Bürger können gerne anrufen, um die ein oder ande-
ren Schmutzecke zu melden, ev. auch Tipps oder Anregungen zu
geben wie die Zusammenarbeit besser funktionieren kann. Dafür
herzlichen Dank!
Die gemeldeten ˜rgernisse werden schnellstmöglich bearbeitet. 
Ansprechpartner: Stadt Wittenburg, Tel.: 038852/33410

Ein öffentlicher Raum dient allen Bürger/innen als Stätte
der Begegnung und Erholung, helfen Sie mit!
Es ist auch ihre Stadt/Gemeinde/Wohnort! Identi�zieren Sie
sich damit!
Eine Stadt lebt durch ihre Bürger/innen, im Positiven wie im
Negativen.

Tipp: Zum Ende des Monats werden wieder Kontrollen
durchgeführt!!!

Sitzungen im Amtsbereich Wittenburg
Die Bekanntgabe der Sitzungstermine erfolgt unter Vorbehalt.
Nach Redaktionsschluss können sich noch ˜nderungen erge-
ben, die hier nicht mehr berücksichtigt werden konnten. 
Die rechtskräftige Bekanntmachung der Sitzungstermine der
Stadt Wittenburg, der Gemeinden Körchow, Wittendörp
und Lehsen erfolgt über die örtlichen Bekanntmachungskä-
sten. Aktuelle Informationen können Sie auch unserer Inter-
netseite www.amt-wittenburg.de (Termine) entnehmen. 

K. Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Gemeinde/Stadt Tag Zeit Sitzungsort
_______________________________________________________________
Gemeinde Lehsen
Gemeindevertretung Kein Termin bei Redaktionsschluss!
Gemeinde Körchow
Gemeindevertretung 22.06.2010 19.00 Uhr Körchow, 

Gemeinde
zentrum, 
Dorfstraße 12

Gemeinde Wittendörp
Ortsvorstand/ 17.06.2010 19.00 Uhr Dodow, 
Einwohnerversammlung Gaststätte
Dodow �Zur Apfelblüte�
Bauausschusssitzung 23.06.2010 19.00 Uhr Wittenburg, 

Molkereistraße 4, 
Raum 303 
(2. OG)

Gemeindevertretung 24.06.2010 19.00 Uhr OT Dreilützow, 
Gemeindesaal, 
Püttelkower Weg

Einwohnerversammlung 30.06.2010 19.30 Uhr OT Pogress, 
Pogress Gemeindezentrum

Dorfstraße 6
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Stadt Wittenburg
Bauausschusssitzung 15.06.2010 19.00 Uhr Wittenburg, 

Molkereistraße 4, 
Raum 303 
(2. OG)

Stadtvertretung Wittenburg 30.06.2010 19.00 Uhr Wittenburg,
Rathaus,
Am Markt 1

Ernst-Moritz-Arndt-Kaserne
19230 Hagenow, 
Kasernenkommandant
Sieben Eichen 6

Sperrzeiten Juni 2010
Mo.: 14.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Di.: 15.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 16.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 17.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 18.06.10 07.30 - 12.00 Uhr

Mo.: 21.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Di.: 22.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 23.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Do.: 24.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Fr.: 25.06.10 07.30 - 12.00 Uhr

Mo.: 28.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Di.: 29.06.10 07.30 - 24.00 Uhr
Mi.: 30.06.10 07.30 - 24.00 Uhr

Während der benannten Zeiten �ndet auf dem Standortübungs-
platz HAGENOW Schießen statt. Bei zusätzlichen Schießen erfolgt
Information durch Standortübungsplatz HAGENOW.
Vorsicht! Blindgänger, Übungen von Kampffahrzeugen,
Straßenverschmutzungen, unbeleuchtete und getarnte Fahr-
zeuge sind eine ständige Gefahr.
Der Standortälteste HAGENOW weist darauf hin, dass das Betre-
ten der Übungsplätze HAGENOW und HELM auch außerhalb o. a.
Sperrzeiten für Unbefugte verboten ist.

Kerl
Major

Beseitigung der witterungsbedingten 
Straßenschäden im Stadtgebiet
Erhebliche Beeinträchtigung des Verkehrs wird erwartet
Es gibt Angelegenheiten, über die schon hinreichend diskutiert
und geschrieben wurde. Dazu gehört mit Sicherheit das Thema
�witterungsbedingte Straßenschäden�. In diesem Jahr hat es auch
die Stadt Wittenburg wie viele andere Kommunen richtig hart ge-
troffen. Kaum eine Asphaltstraße blieb unbeschädigt. 
Seit einigen Wochen sind die Mitarbeiter des städtischen Bauhofes
mit der Beseitigung der größten Straßenschäden beschäftigt. 
Die Sanierungsarbeiten belasten des städtischen Haushalt mit ca.
300 TEURO. Ein enormer Betrag und deshalb auch ein sensibles
Thema in den politischen Gremien der Stadt. 
Die Mitglieder des Hauptausschusses der Stadt Wittenburg haben
auf ihrer Sitzung am 24.03. über die Beseitigung der Straßenschä-
den im Stadtgebiet beraten. Unumstritten war, dass einige Stra-
ßen im Stadtgebiet eine Vollsanierung dringend nötig hätten. Je-
doch kam man nach ausführlicher Beratung zu der Erkenntnis,
dass nur die von der Verwaltung vorgelegten Sanierungsmöglich-
keiten in Frage kommen.
Die Ausschussmitglieder legten weiterhin fest, die Sanierung der
Straßen Steintor, Mühlenring und Südring über das Straßenbau-
amt Schwerin, im Zuge der Deckenerneuerung der L05 (Hageno-
wer Chaussee/Lehsener Chaussee), ausschreiben zu lassen.

Die Verwaltung wurde beauftragt zu prüfen, ob es vertretbar ist,
den Wölzower Weg nur teilweise zu sanieren und die eingespar-
ten �nanziellen Mittel für die Sanierung anderer Straßen zu ver-
wenden. 
Hier ist das Ergebnis der Ausschreibung abzuwarten.

Während der Bauarbeiten muss zum Teil mit erheblicher Beein-
trächtigungen des Verkehrs gerechnet werden.

Terminierung:
- Submission am 08.06.2010
- Vergabe der Sanierungsarbeiten bis zum 15.06.2010
- Bauanlaufberatung am 01.07.2010
- Beginn der Arbeiten am 05.07.2010

Folgende Straßen werden saniert:

L 05 - Hagenower Chaussee
Der Deckeneinbau soll unter Vollsperrung an einem noch festzule-
genden Samstag für den Abschnitt Südring/Mühlenring bis Stein-
tor (Landgasthaus) erfolgen. Für die Anlieger des Helmer Weges
wird eine Behelfszufahrt vom Südring geöffnet. 

L 05 - Lehsener Chaussee
Der Deckeneinbau soll ebenfalls unter Vollsperrung erfolgen, da
die Einmündung Schäferbruch im Bauabschnitt liegt, wird dort die
Decke halbseitig aufgebracht, danach bis zur Kreuzung Stein-
tor/Hagenower Chaussee auf voller Breite, von Schäferbruch be-
ginnend.

Stadtstraßen
- Steintor halbseitige Bauweise
- Schlüterstraße und Bahnhofstraße sollen nicht gleichzeitig fer-

tiggestellt werden. Als erstes soll die Bahnhofstraße unter
halbseitiger Sperrung fertiggestellt werden, danach unter Voll-
sperrung die Schlüterstraße Abschnitt Bahnhofstraße: von Ro-
senstraße bis Bahnhof Abschnitt Schlüterstraße: von Rosen-
straße bis Raiffeisen

- Lindenstraße von Weidenstraße bis Schulstraße halbseitig
- Goethestraße in Abschnitten halbseitig
- Südring �Dr. Oetker� - Ausführung in Absprache mit der Be-

triebsleitung
- Mühlenring �Sky� - Deckeneinbau nach 20.00 Uhr unter Voll-

sperrung
- Wölower Weg �ATR-Landhandel� - halbseitig 

Aufgrund des Erscheinungsdatums des Wittenburger Stadt- und
Landboten können wir keine detaillierten Informationen geben. ˜n-
derungen im Bauablauf können sich noch ergeben. Weitere Hinwei-
se erhalten Sie über die Tagespresse. Selbstverständlich geben Ihnen
die zuständigen Mitarbeiter der Stadtverwaltung gerne Auskunft
(038852/330). Auf unserer Homepage www.wittenburg.de werden
Sie ebenfalls aktuell über die Sanierungsarbeiten informiert. 

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit
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Die Sanierung des ersten Abschnitts der
Wallanlagen in der Altstadt von Wittenburg
kann beginnen.
Das sich in Wittenburg in den vergangenen Jahren sehr viel getan
hat, ist unumstritten. Wittenburg ist eine kleine durchaus attrakti-
ve Kleinstadt geworden. Mit Nachdruck schaffen unsere Kommu-
nalpolitiker die Voraussetzungen dafür, dass es bei der Stadtsanie-
rung keinen Stillstand gibt. 
Um die Aufenthaltsqualität in Wittenburg zu verbessern und die
Wohnumgebung des Bereiches �Am Wall�/�Löninger Ring� auf-
zuwerten sollte auf dem Gebiet, hinter dem Sitz der Ludwigsluster
Verkehrsgesellschaft, wo jetzt noch Wildwuchs vorherrscht, ein
kleiner Stadtpark entstehen und einhergehend der erste Abschnitt
der Wallanlagen saniert werden. Viele Ideen zur Gestaltung waren
da.
Wie im privatem so auch im öffentlichem Bereich, scheitern große
Vorhaben oft an den �nanziellen Möglichkeiten. Auch dieses Vor-
haben lag lange in der Schublade, aber Beharrlichkeit und stete
Präsenz zahlten sich aus. Am Donnerstag, dem 03. Juni übergab
Bauminister Volker Schlotmann an Bürgermeister Norbert Hebinck
eine entsprechende Zustimmung für den Einsatz von Städtebau-
förderungsmitteln. Damit kann der Wunsch der Wittenburger Ein-
wohner nach mehr öffentlichem Grün in der Altstadt realisiert
werden.

Aus den Planungsunterlagen:
Zunächst wird mit der Erneuerung im Abschnitt von der Großen
Straße bis zur Zugbrücke begonnen. Baubeginn soll im Herbst
sein. Hier sollen der Weg erneuert und eine Anbindung an das
vorhandene Wegenetz der Altstadt geschaffen werden. Gleichzei-
tig erfolgt der Ausbau der Straße �Am Wall� bis zur Einmündung
des Philosophenweges. Auch hier werden die Altstadtstraßen di-
rekt angebunden. Für Besucher und Pendler werden Straßen be-
gleitend Stellplätze errichtet. 
Auch der Philosophenweg soll bis zur �Motel� erneuert werden.
Fußgänger und Radfahrer werden künftig auch eine neue Holz-
brücke über die �Motel� passieren können. In der Nähe wird am
Philosophengraben ein parkähnlicher Grünzug gestaltet. 
Auch hier sind neue Wege vorgesehen, ebenso wie die Bep�an-
zung mit einheimischen Obst- und Laubbäumen. Die Maßnahme
soll im Frühjahr nächsten Jahres abgeschlossen sein.

Bauminister Schlotmann übergibt Fördermittelzusage an Bürger-
meister Norbert Hebinck

Bei einem Stadtrundgang zeigte Bürgermeister Norbert Hebinck
den Gästen die sanierten Bereiche aber auch die Bereiche der
Stadt, die durch die Vielzahl der Ruinen unattraktiv sind. Hier sind
die privaten Grundstückseigentümer in der P�icht. Um den priva-
ten Investoren noch mehr Anreiz  zu geben, hat die Stadtvertre-
tung vor kurzem den Fördersatz auf den maximalen Betrag er-

höht. Mit Freude wurde die Aussage des Ministers vernommen,
dass die Stadt ein großes Potenzial für Maßnahmen der Städte-
bauförderung habe. 

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Minister Schlotmann, Staatssekretärin Dr. Margret Seemann, Bür-
germeister Norbert Hebinck und Frau Wattemann von der BIG
Städtebau im Gespräch

Stadtrundgang Große Straße

Neues aus der Wittendörper 
Gemeindevertretung
Auf der letzten Gemeindevertretersitzung am 06.05.2010 in
Waschow wurden u. a. folgende Themen erörtert (leider fand die
Sitzung erst einen Tag nach Redaktionsschluss statt, sodass der
Bericht nicht im letzten �Stadt- und Landboten� zu �nden war):

Gemeindeangelegenheiten:
� Aufgrund fehlender Zahlen konnte noch immer keine Aus-

schreibung für die Pflege der Grünflächen in der Gemeinde
stattfinden. Zum Übergang wird jetzt der Bauhof mit dem er-
sten Schnitt beauftragt; wie weiter verfahren wird, bleibt ab-
zuwarten.

Kooperative Gesamtschule:
� Fr. Voll, Leiterin des Fachdienstes Bildung im Landkreis, stellte

in einer Präsentation die geplante Umwandlung der weiterfüh-
renden Wittenburger Schulen in eine kooperative Gesamt-
schule vor. 
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Ab dem Schuljahr 2011/12 würde aus dem Joh.-Ludwig-
Liscow-Gymnasium und der Hans-Franck-Regionalschule eine
gemeinsame Institution, in der Lehrer und Schüler pädago-
gisch und organisatorisch vereint sind. Dennoch wird es wei-
terhin alle Schulgänge bildungsgangbezogen geben (Klasse 7 -
12 Gymnasium, Klasse 5 - 10 Regionalschule). 
So bleiben auf Dauer alle Bildungsgänge in Wittenburg erhal-
ten, die Räume können effektiver genutzt werden, es kommt
zu weniger Lehrerausfallzeiten, die Kommunikation unterein-
ander und die Durchlässigkeit zwischen beiden Bildungsgän-
gen wird erhöht - so die Hoffnungen, die auf bisherigen Erfah-
rungen v. a. in Dömitz beruhen. 
Als Schulträger wird der Kreis fungieren, die Kosten werden
nach dem derzeitigen Finanzierungsmodell zwischen Kreis und
Gemeinden geteilt, sodass beim aktuellen Schüleraufkommen
die Beiträge für die Kommunen eher sinken würden.
Die Gemeindevertreter äußerten Unmut darüber, erst zu die-
sem späten Zeitpunkt überhaupt in die Diskussion einbezogen
zu werden, stimmten dem Konzept aber mehrheitlich zu.

Infrastruktur:
� Bei vielen Brücken im Gemeindegebiet besteht Sanierungsbe-

darf. Geringere Mängel sollen möglichst bald behoben wer-
den, ehe sie richtig teuer werden. Die Aufträge werden bereits
vom zuständigen Fachdienst erarbeitet.

� Wenn Bürger in Ausnahmefällen die öffentlichen Abwasserlei-
tungen mitbenutzen dürfen, muss dies durch privatrechtliche
Verträge zwischen dem Bürger und dem Kreis geregelt wer-
den. Die betreffenden Bürger werden informiert.

Feuerwehr:
� Folgende Ortswehrführer und ihre Stellvertreter wurden vom

Bürgermeister feierlich vereidigt: Manuel Hensen, Gerd Storch
(Pogreß), Thomas Antpöhler, Antje Harth (Tessin), Thomas Wei-
nig,  Daniel Dreyer (Drönnewitz).

Dodow:
� Die Sperrung der Holzbohlenbrücke über die Schilde ist vollzo-

gen worden. Die Beschilderung erfolgt durch die Straßenver-
kehrsbehörde.

� Auf dem Sportplatz soll ein Fußballtor aufgestellt werden. Dies
kann jedoch erst erfolgen, wenn eine entsprechende Be-
schlussvorlage vorliegt (mit anderen Worten: irgendwann nach
der nächsten Gemeindevertretersitzung).

Döbbersen:
� Der Schilde-Ausfluss aus dem Woezer See wird seit der Rena-

turierung dieses Abschnittes nicht mehr wie früher gepflegt
und versumpft zurzeit. Es wird geprüft, wer zuständig ist.

Dreilützow:
� Die Arbeiten am Radweg in Richtung Parum haben begonnen,

voraussichtlich wird der Weg im Oktober fertiggestellt.

Karft:
� Die Prüfung der Straßenbeleuchtung am Püttelkower Weg hat

ergeben, dass beim Straßenbau ein Kabel beschädigt worden
ist. Die Reparatur erfolgt über die Gewährleistungspflicht der
Baufirma, sobald die Rechtslage geklärt ist.

� Der Raguther Weg wird durch den Einsatz schwerer Landma-
schinen beschädigt. Hierüber war bisher weder die Gemeinde-
vertretung noch der Bürgermeister informiert. Die Zufahrt zu
einem landwirtschaftlichen Betrieb wird jetzt verlegt, sodass ei-
ne weitere Schädigung des Raguther Weges unterbleibt.

Luckwitz:
� Es wurde noch einmal betont, dass der Heckenschnitt im Ei-

chenweg Aufgabe der Anlieger ist. Empfohlen wurde, die Hek-
ken im Oktober auf den Stock zu setzen. Die Zuständigkeit im
Ortsbereich ist noch offen.

� Die Naturbegegnungsstätte (der Spielplatz) ist noch nicht ganz
fertiggestellt. Hier wird geprüft, wie man dafür sorgen kann,
dass er möglichst bald bespielbar ist.

Pogreß:
� Herr Ronald Geistlich wurde als Mitglied des Ortsvorstands ver-

pflichtet.
� Auf einer Einwohnerversammlung wurde noch einmal darge-

legt, dass die Entscheidungen des Bürgermeisters hinsichtlich
Gebühren und Lärmschutz auf geltendem Recht basieren.
Gleichwohl wird die Meinung der Bevölkerung respektiert, die
mehrheitlich dieses Festival will. Für die kommenden Jahre
wird man eine Lösung finden.

Waschow:
� Die Brücke am Triftweg kann nach dem Ergebnis einer Mas-

senermittlung für einen Aufwand von rund   1.800 als Fuß-
gängerbrücke saniert werden. Ein Auftrag hierzu wurde aber
noch nicht erteilt.

� Auf dem Feuerplatz wird illegal Müll abgelagert. Außerdem
häufen sich auf einem Grundstück im Karfter Weg die Garten-
abfälle, die ebenfalls illegal dort gelagert werden. Grundsätz-
lich ist der Grundeigentümer räumpflichtig. Da es sich hierbei
um Verstöße gegen das Abfallbeseitigungsgesetz handelt, wird
nun nach Zeugen gesucht. Wer hat also beobachtet, wie je-
mand an einer der beiden Stellen Müll entsorgt hat?

� Ohne Wissen der Gemeinde oder des Amtes wurde in der Lin-
denallee ein Baum gefällt, der nach einhelliger Meinung unter
die Baumschutzsatzung fiel. Hier wird geprüft, wer den Auf-
trag erteilt und wer die Fällung durchgeführt hat.

Die nächste Gemeindevertretersitzung �ndet am 24.06.2010 in
Dreilützow statt. Mehr dazu in der  kommenden Ausgabe.

Frank Friedrichs 
Bürger aus Woez

Wir brauchen Sie - die wachsamen Bürger
Der Fachdienst Ordnungsangelegenheiten teilt Ihnen heute mit,
dass es in unserem Amt immer wieder vereinzelt Mitmenschen
gibt, welche ihren Müll illegal entsorgen, obwohl es viele gut
funktionierende und kostenlose Entsorgungsmöglichkeiten gibt.
Das heißt, sie werfen ihren Müll einfach auf Straßen, in Parks oder
in Wälder. Wieder andere stellen ihren Müll an Altkleider- und
Glascontainern ab. Wilde Müllkippen stammen überwiegend aus
privaten Haushalten. Sie entstehen besonders häu�g an schlecht
einsehbaren Parkplätzen, an Landstraßen, an den Straßenrändern,
in Hinterhöfen oder in verlassenen Firmengeländen. 
Auf diese Art seinen Abfall loszuwerden ist nicht nur verboten,
sondern eine ärgerliche Sache für jeden Bürger. Nicht nur dass es
furchtbar aussieht, je nach Abfall entstehen auch unterschiedliche
Gefahrenpotentiale für die Umwelt, z. B. durch Brennglaswirkung
entsteht die Gefahr der Selbstentzündung, Wasserverschmutzung
- vor allem durch Ablagerungen von Sonderabfällen wie Ölen und
Chemikalien - sie dringen in den Boden und in das Grundwasser
ein. Selbst Gefahrgut wie Benzinkanister oder Ölbehälter landen
ebenso in der wilden Müllkippe wie normaler Bauschutt, Farbei-
mer, Zigarettenschachteln, Plastiktüten, Kühlschränke, Spülma-
schinen und andere Haushaltsgeräte. Oft weiß niemand, wie ge-
fährlich die einzelnen Bestandteile der wilden Müllkippe sind.
Elektroschrott wie Mobiltelefone und Computer enthalten Blei,
Quecksilber, Cadmium und andere gefährliche Stoffe. Allein diese
Schwermetalle sind für Menschen, insbesondere für Kinder und
Tiere, hochgiftig.
In der Natur �ndet man wilde Müllkippen ebenso wie in den Städ-
ten. Werden sie nicht gleich gesehen, so werden sie dann vom
Herbstlaub zugedeckt und von Sträuchern überwuchert. So blei-
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ben sie oft über Jahre unentdeckt und gefährlich. Auch deshalb ist
schnelles Handeln notwendig.
In den Gemeinden, Wittendörp, Körchow, Lehsen und deren Orts-
teilen erfolgt die Abfuhr zweimal im Jahr nach einem festen Tou-
renplan. Die Termine entnehmen Sie bitte dem Abfuhrkalender.
Zweimal jährlich kann in der Stadt Wittenburg eine kostenfreie
Abfuhr angemeldet werden, spätestens zwei Wochen nach An-
meldung wird der Müll dann abgeholt. Der Abfuhrtermin wird
schriftlich mitgeteilt. Bei der Bereitstellung muss darauf geachtet
werden, dass der zu entsorgende Müll am Abfuhrtag bis 6.00 Uhr
bereitgestellt wird. Ist dieses zeitlich nicht möglich, kann man die-
ses frühstens in Absprache auch einen Tag zuvor erledigen.
Denn bleibt der Müll zu lange stehen, wird sehr oft anderer Müll
oder gar schadstoffhaltige Abfälle von anderen Bürgern dazu ge-
stellt. Wilde Müllkippen wachsen häu�g sehr schnell.
Wachsame Bürger, Gott sei Dank gibt es sie noch, informieren
dann die zuständige Behörde, oftmals werden dann auch Hinwei-
se zu den Entsorgern gegeben, welches natürlich für die Ermitt-
lung dieser Umweltverschmutzer sehr hilfreich ist.
Für die Beseitigung wilder Müllkippen ist immer der Verursacher
zuständig. Ist er nicht selbst in der Lage, den Müll zu beseitigen,
werden ihm die Kosten in Rechnung gestellt. Ist der Verursacher
nicht zu ermitteln, haftet der Grundstückseigentümer für die Ent-
sorgung. In den meisten Fällen sind das die Stadt Wittenburg und
die Gemeinden Wittendörp, Körchow und Lehsen.
Jedes Jahr entstehen so enorme Kosten, die von der Allgemeinheit
getragen werden, also auch von Ihnen.

Abfallratgeber erhältlich im Amt Wittenburg, Molkereistra-
ße 4, 19243 Wittenburg.

Helfen Sie mit, den Umweltverschmutzern das Handwerk zu le-
gen, Informationen, Tipps und Anregungen nimmt entgegen: Sil-
via Grawe, Tel. 038852/33410

«Xtags error: No such font: tag f»«Xtags error: No such font: tag
f»Wir leben in einem gefährlichen Zeitalter. Der Mensch be-
herrscht die Natur, bevor er gelernt hat, sich selbst zu beherr-
schen.

(Albert Schweitzer)

Hinweis an alle Hundehalter

Stadtverwaltung informiert über Hundesteuer
In den Hundesteuersatzungen der Stadt Wittenburg und den Ge-
meinden Wittendörp, Körchow und Lehsen ist festgeschrieben,
dass jeder Hundehalter, der einen über drei Monate alten Hund
hält, diesen innerhalb von 14 Kalendertagen nach dem Beginn des
Haltens, anzumelden hat.
Es wird immer wieder festgestellt, dass einige Bürger in unserem
Amtsbereich ihrer P�icht zur Hundeanmeldung nicht nachkom-

men. Ebenso fällt auf, dass bei einem Großteil der Hunde, die sich
auf öffentlichen Flächen aufhalten oder geführt werden, nicht wie
vorgeschrieben die Steuermarke am Halsband angebracht
ist.
Beide Verstöße sind als Ordnungswidrigkeiten zu werten und kön-
nen mit einer Geldbuße geahndet werden.
Ab dem 01. Juli 2010 wird im gesamten Amtsbereich eine
Hundebestandsaufnahme (Kontrolle) durchgeführt, da wir
davon ausgehen müssen, dass noch eine Vielzahl von Hun-
den in den Haushalten leben, die bislang nicht angemeldet
sind. Diese Maßnahme hat das Ziel, steuerlich bisher nicht
gemeldete Hunde zu ermitteln. Die Hundebestandsaufnah-
me soll in erster Linie der Steuergerechtigkeit gegenüber
den Hundehaltern, die ihre Tiere ordnungsgemäß angemel-
det haben, verstanden werden.
Wir geben deshalb noch einmal jedem Bürger die Möglichkeit, sei-
ner Verp�ichtung gemäß der Hundesteuersatzung vorher nachzu-
kommen. 
Wer untätig bleibt und seinen Hund nicht zur Hundesteuer anmel-
det, später dann jedoch mit nicht angemeldetem Hund angetrof-
fen wird bzw. durch ein �Bekanntwerden einer Hundehaltung� er-
fasst wird, muss schon jetzt mit einer Geldbuße rechnen.
Dieses Verfahren können die Hundehalter natürlich umgehen, in-
dem sie ihren Hund unverzüglich von sich aus anmelden, was die
Bußgeldstelle der Stadt Wittenburg als Selbstanzeige werten wür-
de.
Bei einem Wohnungswechsel innerhalb des Amtsbereiches oder
nach außerhalb ist es grundsätzlich erforderlich, dass der Hund im
Steueramt der Verwaltung um- oder abgemeldet wird, um die Be-
arbeitung vornehmen zu können.
Bei einer Namensänderung des Steuerp�ichtigen ist ebenfalls eine
Mitteilung an das Steueramt notwendig.
Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Freude  mit Ihren Vierbeinern.

-Ihr Steueramt-

Grünlandfläche 
in Wittendörp/Waschow 
am Teich)
Objekt-Nr.: MS54-1800-098410

Größe: 0,2875 ha

Orientierungswert: nach Gebot (provisionsfrei)

Ausschreibung endet: am 01.07.2010 um 10.00 Uhr

Objektbeschreibung: Wir bieten in Waschow eine ortsna-
he Grünlandfläche zur Pacht an.
Die Fläche grenzt an einen Teich. 
Das Pachtobjekt ist ab dem
01.10.2010 pachtfrei und wird zur
zweijährigen Verpachtung angeboten
(Pachtzeitraum: 01.10.2010 bis
30.09.2012).

Lagebeschreibung: Gemarkung Waschow, Flur: 1, Flur-
stück: 143/1

Der Ort Waschow gehört zur Gemeinde Wittendörp und ist ca. 5
km von der Stadt Wittenburg und ca. 30 km von der Landes-
hauptstadt Schwerin entfernt

Ansprechpartner: 
BVVG Schwerin
Werner-von-Siemens-Str. 4
19061 Schwerin
Frau Morena Böhl
Tel.: 0385/6434295
Fax: 0385/6434262
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5. Abend der Wissenschaften
Am Donnerstagabend, den 3. Juni veranstalteten Lehrer und
Schüler des Christian-Ludwig-Liscow-Gymnasiums bereits den 5.
Abend der Wissenschaften im Rathhaussaal der Stadt Wittenburg.
Hierbei fanden die besten Vorträge des Schuljahres 2009/2010,
abgehalten von den Schülern der Jahrgangsstufen neun bis elf, ih-
re Veröffentlichung.
Der Abend der Wissenschaften hat für die Lehrer und Schüler des
Christian-Ludwig-LiscowGymnasiums Wittenburg Tradition. Wie in
den vergangen vier Jahren war auch der fünfte Abend der Wis-
senschaft in diesem Jahr ein voller Erfolg. Die Jahrgangsstufen
neun bis elf präsentierten nur die besten Vorträge aus dem Schul-
jahr 2009/2010. Diese Vortragsreihe reichte von der Tiefsee über
das Bermuda-Dreieck bis hin zum Fotokurs der zehnten Klassen.
Interessiert verfolgte eine Vielzahl von Zuschauern die hochwis-
senschaftlichen Vorträge. Diese entstanden während der Projekt-
woche der Jahrgangsstufe elf zum �System Erde�, innerhalb der
Ganztagsschule der zehnten Klassen unter Anleitung eines profes-
sionellen Fotografen, sowie innerhalb des Deutsch- und Biologie-
Unterrichtes der Jahrgangsstufe neun.
Glücklich und zufrieden beendeten Schulleiterin Ute Halfar und
Kerstin Zimmermann diesen gelungen Abend und bedankten sich
anschließend bei allen Mitwirkenden und den zahlreich erschiene-
nen Zuschauern.

Christin Kowalewski

�Spatzennestnachrichten�

Monat Juni beginnt, mit dem Tag für das Kind
Wir alle waren voll erwartend,
es sollte der Kindergarten ganz anders mal starten.
Mit Saus und Gebraus, ging es nun hinaus.
Ein Frühstück, das lockte mit Würstchen und Tee
auf Gut Körchow, ach was war das schön.
Die Tür die war offen, auch Musik die erklang,
wir erhellten die Räume mit kindlichem Charme.
Mit gefüllten Bäuchen ging es dann zurück.
Die Spiele waren vorbereitet, eine Überraschung gab�s auch.
Dieser Tag, der war sehr schön, so schliefen wir ein
und hoffen im nächsten Jahr wird�s wieder so schön sein.

Es bedanken sich alle Spatzen für die liebevolle Bewirtung auf Gut
Körchow.
Wir freuen uns auf unsere nächste Veranstaltung.

Das Spatzennestteam
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Spaß und Sport anlässlich des Kindertages
Die Schüler der Schule am Friedensring freuten sich besonders auf
Montag, den 31.05.10, denn dann konnten die Schulranzen zu
Hause bleiben. An 3 Stationen wurde ein Sport-und Spaßtag
durchgeführt. 
An der Sportstation wetteiferten die Kinder um gute Leistungen
im 60-m-Lauf, im Schlagballweitwurf, beim Seilspringen und beim
Dreierhopp. 
Die jeweils 3 Besten der Altersstufen konnten sich bei der Auswer-
tung über eine hübsch gestaltete Urkunde freuen. An der Spielsta-
tion kämpften die Klassen um den Sieg beim Fuß- und Zweifelder-
ball sowie beim Ball über die Schnur. An der Spaßstation
erwartete sie ein lustiges Indianerprogramm, bei dem die Kinder
gemeinsam nach Anleitung eines Schauspielers eine Indianerge-
schichte spielten.
Auch wenn es das Wetter  an diesem Tag nicht besonders gut
meinte, hatten doch alle gute Laune und Spaß an diesem Vormit-
tag.

I. Raßmann

Das Kräuterbeet im Kindergarten
Die Hortkinder aus dem Spatzennest Körchow waren ganz �eißig.
Sie legten ein Kräuterbeet an. Natürlich ging das nicht von alleine.
Zuerst wurden zwei Reifen besorgt. Sie bildeten die Grund�äche
des Beetes. Als die Reifen da waren, mussten sie erst einmal richtig
geschrubbt werden, Schließlich waren sie schon alt und lagen lan-
ge Zeit irgendwo herum. Also Eimer mit Wasser in die eine Hand
und den Schwamm in die andere Hand. Und schon ging es los. 
Ein paar Tage später kam ein Anhänger mit Mutterboden. Alle
Kinder nahmen sich schnell eine Schaufel in die Hand. So war der
Hänger auch bald leer und die Reifen gefüllt. Nun ging es an das
Bep�anzen. Einige Eltern hatten noch ein paar Kräuter und Saat
für uns. So konnte das Beet schnell begrünt werden. In unserem
Kräutergarten wachsen jetzt: Schnittlauch, Rosmarin, Thymian,
Oregano, Sauerampfer, Petersilie, Kapuzinerkresse, Bohnenkraut,
Schnittknoblauch, Zitronenmelisse und Liebstöckel. Nun hoffen al-
le auf schönes Gartenwetter, damit die Kräuter gut wachsen und
reichlich gegessen werden können. 

Die Hortkinder des Spatzennestes Körchow
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Katzen, Mäuse, Indianer�
Im Rahmen des Projektes
�Die Indianer� feierten wir
am Freitag, 28. Mai 2010
in der Kita �Katz� & Maus
Boddin� ein großes India-
nerfest.
Schon früh am Morgen
mussten die kleinen India-
ner auf Nahrungssuche ge-
hen, um Obst und Ge-
müse für das gemeinsame
Frühstück zu sammeln. Natürlich kamen hier nur gesunde Sachen auf
den Tisch, denn auch den Indianern ist eine gesunde Ernährung sehr
wichtig. 
Nach der Stärkung begannen die Kinder mit einem indianischen
Morgenkreis. Zuerst überlegten sie sich einen Namen für ihren
Stamm; man einigte sich auf �Boddinox�. Dann sangen sie ihr In-
dianerlied und tanzten einen Sonnentanz, denn Regen wollte heu-
te wirklich niemand haben. Endlich ging es nach draußen, um
Feuerwasser zu kochen und Indianerwettkämpfe wie Tauziehen
und Bogenschießen durchzuführen.
Nach den anstrengenden Wettkämpfen war es Zeit, sich um das
Mittagessen zu kümmern; heute sollte es eine Indianersuppe ge-
ben. Hierzu plünderten die kleinen �Boddinox� das kürzlich ange-
legte Kräuterbeet. Schnell gab alles zusammen eine köstliche Sup-
pe (vorbereitet vom Essenservice und verfeinert von den Kindern).
Anschließend wurde, natürlich ganz nach Vorbild der Indianer eine
Mittagsruhe abgehalten.
Am Nachmittag begrüßten die �Boddinox� Eltern und Bürgermei-
ster mit ihrem Indianerlied �Ein Indi, zwei Indi, drei Indianer��
und tauften Herrn Nadzeika auf den Namen �Helfende Hand�,
der als erster das Vergnügen hatte, das Feuerwasser zu kosten.
Dann war Häuptling Melanie an der Reihe, sie wurde auf den Na-
men �Schützende Hand� getauft.

Als Höhepunkt hatten Er-
zieher und Elternaktiv In-
dianer der �appache live
show� aus Neu Damerow
eingeladen, die eine kleine
Show präsentierten und
sich anschließend mit den
Kindern beschäftigten (Rei-
ten, Fotoshooting mit In-
dianeraccessoires�).
Nach der Indianer Show
wurden alle Kinder getauft
und konnten basteln, sich
Henna-Tattoos machen las-
sen oder einfach nur spielen.
Alles natürlich untermalt
von indianischer Musik.
Zu schnell verging der Frei-
tagnachmittag, aber un-
sere �Boddinox� zeigten

keine Müdigkeit. Nach dem Abendessen mit Indianersuppe, gebak-
kenem Schwein und Fladenbrot brachen wir auf,  einen Büffel zu er-
legen.
Einen Büffel haben wir leider nicht gefangen, aber die Männer der
FFW Boddin haben sich gefreut, als die �Boddinox� sie bei ihrem Trai-
ning für den Amtsfeuerwehrtag über�elen. Die Feuerwehrmänner
ließen sich ganz spontan zu einem kleinen Wettstreit ein, den sie na-
türlich gegen unsere Indianer nur verlieren konnten. 
Frohen Mutes liefen die Boddinox nun zum Lager zurück und ließen
den Abend am Lagerfeuer ausklingen, bevor sie in ihre Zelte ver-
schwanden. 
Nach einer kurzen, aber sehr kalten Nacht in Zelten oder in den
Gruppenräumen der Kita beendeten wir unser Indianerfest mit einem
kleinen Frühstück.
Vielen Dank allen Helfern und Sponsoren sowie den Indianern aus
Neu Damerow �

Kita Katz� & Maus
Elternaktiv (nwu)

1. Flohmarkt in der Kita �Plapperschnut�
Am 2. Mai 2010 fand unser 1. Flohmarkt in unserer Kita �Plapper-
schnut� des Internationalen Bundes, in der Schlüterstraße, statt. In
Vorbereitung wurden Flyer gestaltet, ausgedruckt und �eißig ver-
teilt. Auch ein Artikel in der SVZ machte auf uns aufmerksam. Die
Eltern trugen sich emsig in die Liste der Bäcker ein und die Erzie-
her hatten schwer damit zu tun, alle 12 Stände auf dem Spielplatz
zu platzieren. Und dann war es endlich so weit �! Petrus meinte
es sehr gut mit uns. Der Sonntag war ein �wunderschöner Som-
mertag�. Punkt 13 Uhr konnten wir die ersten Besucher herzlich
willkommen heißen. Nicht nur bummeln, stöbern und kaufen
konnte man bei uns, sondern auch in Ruhe die ersten Sonnen-
strahlen, bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee, genie-
ßen. Es war ein gelungener Nachmittag, der auf jeden Fall bald
wiederholt wird. Bedanken möchten wir uns bei den �eißigen, ak-
tiven Eltern, die uns in der Vorbereitung des Tages so zur Hand ge-
gangen sind und natürlich bei unseren Bäckern. Wir freuen uns,
sie bei unserem nächsten Flohmarkt begrüßen zu dürfen.

M. Wollenberg

Wasser, Erde, Luft und Feuer
sind den Menschen lieb und teuer!
Der Hortbereich der Kindertagesstätte des Internationalen Bundes
(IB) �Plapperschnut� ist mitten in seinem Projekt �die 4 Elemente�.
Jede Hortgruppe bearbeitet die Elemente für sich. Die Hortkinder
�Rabbelschnuten� (Gruppe von Frau Kerstin Frank) ist dabei, das
Element �Wasser� zum Abschluss zu bringen. Dazu hat die Prakti-
kantin Anika Krohns sich die Angler Uwe Krohn und Gunnar
Scholz eingeladen. Beide Herren sind im SFV �Gut Fang� Witten-
burg e. V. organisiert.
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Die Kinder teilten sich in zwei Gruppen. Eine Gruppe ging zum
�Castingangeln� und die anderen Kinder gingen zum Spielen. 
An der Castingmatte wurde den Kindern erklärt, wie eine Angel
zu halten ist, wozu das Trockenangeln dient und wie der Ablauf
bei einem �Castingangeln� vonstattengeht. Nun ging es los und
die Kinder durften mit Hilfe der Angler Herr Krohn und Herr
Scholz selbst angeln. 
Die andere Kindergruppe hatte Spaß beim �Wasserrutschen� und
den Spielen mit dem Schwungtuch. Nach einer bestimmten Zeit
wechselten die Gruppen, um ebenfalls zu angeln bzw. zu spielen.
Die Hortgruppe �Rabbelschnuten� bedankte sich mit einem kräfti-
gen Applaus bei den Herren und übergab eine Tasse mit dem Kita-
Logo als Dankeschön. 
An dieser Stelle möchten sich alle �Rabbelschnuten� vom Frie-
densring bei Herrn Krohn und Herrn Scholz recht herzlich für ihre
tatkräftige Unterstützung bedanken. Ebenso bedankt sich die
Hortgruppe beim SFV �Gut Fang� Wittenburg e. V. für die Bereit-
stellung der Materialien.

Anika Krohns

Donnerstags ist ,,Krabbelzeit�
In  der Kindertagesstätte, Plapperschnut� des Internationalen Bun-
des in Wittenburg treffen sich donnerstags Kinder im Krabbelalter
bis 3 Jahre mit ihren Eltern in ungezwungener Runde zum Singen
und bei Spaß und Spiel. Während die Jüngsten noch von den El-
tern umsorgt werden, können die älteren Kinder unter Anleitung
der Erzieherin Vera Wulf malen, basteln und spielen. Gerne erfor-
schen die Kinder die  anderen Funktionsräume der Einrichtung. Im
Bewegungsraum geht es dann so richtig los. Rutschen, kriechen
und klettern macht unheimlich Spaß und fördert die Grobmotorik
der Kinder. Zum Spielen lädt das großzügige Freigelände der Ein-
richtung ein und wird gern von den Eltern genutzt. Sogar die
neue Vogelnestschaukel wird vorsichtig ausprobiert. Besonders in-
teressant sind die riesigen Sandkisten. Höhepunkte des Jahres wie
Ostern, Weihnachten, Fasching und Geburtstage werden liebevoll
von Frau Wulf vorbereitet. Wer also Lust hat, ist gern gesehen und
herzlich eingeladen. Wir treffen uns donnerstags, außer in den
Ferien von 09.30 - 11.30 Uhr im Theaterraum der Einrichtung.
Dieses Angebot ist kostenlos und eine gute Gelegenheit für die El-
tern, die keinen Betreuungsvertrag mit einer Einrichtung abge-
schlossen haben ihre Kinder zu beobachten wie die ersten Kontak-
te aufgenommen werden.

Vera Wulf

Die Flinkfleuter auf Tour
Am Freitag, dem 28.05.2010  machten die Flink�euter, eine Hort-
gruppe der Kindertagesstätte �Plapperschnut� vom Internationa-
len Bund (IB) aus der Kindertagesstätte am Friedensring eine Rad-
tour. 

Im Rahmen des Gruppenprojektes �Wir erkunden das Umfeld un-
serer Kinder� startete Frau Au-Clasen, unterstützt von Frau Matz
und Frau Philipp, ihre geplante Tour nach Karft. Von Wittenburg
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fuhren wir in den Püttelkower Wald. Bei einem kleinen Picknick
stärkten sich alle Beteiligten, bevor es weiter nach Karft ging. Hier
wurden die Flink�euter sehr herzlich von Lisa Vössings Eltern emp-
fangen. Nach einer kurzen Ruhephase lud Lisas Mutti alle Beteilig-
ten zu einem Karfter Rundgang ein. Dabei lernten die Kinder nicht
nur das Rauchhaus - ein altes Baudenkmal, eine Fischtreppe in der
Schilde, das Feuerwehrhaus und angesiedelte Betriebe kennen,
sondern sie erfuhren auch viel über Veränderungen im Dorf. Die
Attraktion war  das Wildschwein Ernie von Herrn Willi Meyer. Alle
Kinder waren fasziniert und hörten gespannt den Worten über Er-
nies Aufzucht und Leben zu. 

Ein herzliches Dankeschön an Herrn Meyer für den netten Emp-
fang. Nach Beendigung der Dorfrunde fanden sich alle wieder bei
Lisa ein, wo Herr Vössing und Frau Matz bereits die Grillwürstchen
zubereitet hatten. Nach ausgiebigem Imbiss und Toben begaben
sich die Flink�euter wieder auf ihren Heimweg. Vielen Dank an Fa-
milie Vössing. 
Ein herzliches Dankeschön für die gelungene Tour an Frau Matz. 
Die Flink�euter hatten einen schönen Nachmittag.

Kerstin Philipp

Unsere Bücherwürmer
Am Freitag, dem 23.04.02010, begingen die Kinder der Kita
�Plapperschnut� des Internationalen Bundes in Wittenburg,
Standort Schlüterstraße, den Tag des Buches. Die Kinder der Grup-
pe �Springmäuse� hatten Besuch von Frau Koch. Sie las den Kin-
dern die Bilderbucherzählung �Die Schildkröte hat Geburtstag�
vor. 

Die Kinder besprachen, was sie gerne essen und erfuhren in der
Geschichte, dass die Schildkröte am liebsten Salat isst. Die Kinder
der Gruppe �Schlaubären� öffneten eine Tüte �Russisch Brot�
und guckten sich die verschiedensten Buchstaben an. Mit viel Eifer

und Freude versuchten sie diese zu benennen und legten ihre Na-
men. Im Anschluss wanderten sie zur Stadtbibliothek. Dort hörten
sie die Geschichte �Vom kleinen Maulwurf, der wissen wollte, wer
ihm auf den Kopf gemacht hat�. Mit Begeisterung machten die
Schlaubären die Bibliothek unsicher. Abschließend gab es für alle
Kinder der Einrichtung Buchstabensuppe zum Mittag. So manches
Kind träumte sich vielleicht ins Reich der Buchstaben und Bücher.
Ein ganz lieber Dank geht an Frau Koch und Frau Greßmann, die
sich so viel Zeit für unsere Kinder genommen haben.

�Spatzen� im Imkerkontor - FROH
Heute war ein ganz besonderer Tag, es summte nicht nur im Im-
kerkontor, heute waren auch fröhliche Kinderstimmen zu hören.
Die Spatzen aus der Körchower Kita waren eingeladen. Durch das
Bienenprojekt, dass nun schon über einige Wochen aktiv in der Ki-
ta läuft, waren die Kinder gut auf den Besuch vorbereitet. Aber
was wären Kinder ohne jede Menge Fragen???
Diese wurden fachlich und kindgerecht von Herrn Froh und seinen
Mitarbeitern beantwortet. Liebevoll wurden wir von Frau Müller
empfangen. Sie war gerade beim �Honig-Klau�. Im Imkeranzug,
mit Kopfbedeckung und einem Rauchbläser konnte man ganz nah
bei den Bienen sein. Was ein Rauchbläser ist und wozu der Imker
ihn braucht, dass wissen wir nun ganz genau. Jetzt musste der
Honig geschleudert werden. Das zeigte uns Herr Froh an der Ho-
nigschleuder, die aussah wie Oma‘s alte Waschmaschine. Hmm,
hmm, � lecker dieser frische Honig. Jedes Kind probierte und be-
kam ein kleines Glas Honig.

Vielen Dank.
In der nächsten Woche wird es ein leckeres Honigfrühstück ge-
ben. Dankeschön an Herr‘n Froh und seinem Team.

Die Körchower Spatzen

Heft 06 | Jahrgang 10 | 12. Juni 2010 18 Wittenburger Stadt- und Landbote



Wittenburg eröffnete die Badesaison
Bis vor ein paar Tagen zog es selbst die Mutigen nicht so wirklich
ins Wasser. Aber dessen ungeachtet, für die anderen gab die Stadt
Wittenburg alles, um denen seit dem 12. April eine Badewasser-
qualität vom Feinsten zu bieten. Auch das Umfeld ist durch unse-
ren Platzwart hergerichtet worden; Rasen gemäht, Stege ausge-
bessert und Steine befestigt.
Die Kameraden der DLRG Zarrentin sind vertraglich seit dem 15.
Mai an die Stadt Wittenburg gebunden, was heißt, dass die Ret-
tungsschwimmer am Schwimmteich all denen hilfreich zur Seite
stehen, die sich selbst überschätzen, aber auch allen anderen, die
ihrer Hilfe bedürfen. Auch in diesem Jahr bietet die DLRG wieder
Schwimmkurse an. Informationen darüber erhalten Sie unter der
Mobilnummer 0172/4524562.

Die Rettungsschwimmer sind bei Badewetter zu folgenden Zei-
ten vor Ort:
Montag bis Freitag von 14.00 bis 20.00 Uhr
Samstag und Sonntag von 10.00 bis 20.00 Uhr
während der Sommerferien täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr

Außerhalb der oben angegebenen Zeiten ist das Baden auch mög-
lich, jedoch ohne Rettungsschwimmer.
Der Eintritt zum Schwimmteich Wittenburg ist kostenfrei. Die Ba-
dewasserqualität wird in regelmäßigen Abständen durch das Ge-
sundheitsamt des Landkreises Ludwigslust überprüft. Nur wenige
Meter neben dem Schwimmbad können Badegäste an �Buddy‘s
Strandbar� einen Imbiss, Getränke und Eis erwerben.

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Zarrentiner Neptunfest 2010
In diesem Jahr �ndet das Neptunfest in Zarrentin vom 02.07. bis
04.07.2010 statt. Als ein Höhepunkt des Neptunfestes soll eine
Badewannenregatta am 04.07.2010 um 14 Uhr auf dem
Schaalsee statt�nden. Um eine rege Teilnahme wird gebeten. Für
eine Voranmeldung stehen als Ansprechpartner Herr Cechini
(038851/25228) oder Herr Pöpplow (0173/6334720 bereit.
Anmeldeschluss ist der 18. Juni 2010.

Das Festkomitee

Evangelische Kirchgemeinde Döbbersen
Tel.: 038853/21449 oder 21353

Musik- und Kultursommer in Döbbersen
Auch in diesem Jahr gibt es in Döbbersen wieder einen Musik-
und Kultursommer! Wir haben drei besondere Leckerbissen anzu-
bieten. Zunächst eröffnen wir unsere Trilogie mit den schon fast
bei uns heimisch gewordenen Künstlern mit ihren Streichinstru-
menten um Herrn Dr. Fehm. Dazu gehört natürlich an der Orgel,
bzw. am Klavier Herr Dr. Orth aus München. Außerdem wird Frau
Susanne Etmanski uns mit ihrem Gesang erfreuen. Aber in diesem
Jahr hat sich die Zahl der mitwirkenden Streicher erheblich vergrö-
ßert. Lassen Sie sich überraschen.
Dieses Konzert für alle Freunde klassischer Musik �ndet am Sams-
tag, den 29. Juni um 18.00 Uhr in der St. Vitus Kirche zu
Döbbersen statt.
Dann kommt am Samstag, den 17. Juni, 18.00 Uhr Herr Professor
Ulf Tischbirk von der Musikhochschule Lübeck zu uns. Er wird uns
ganz spezielle Musik von Bach auf seinem Cello zu gehör bringen.
Er spielt ebenfalls in unserer St. Vitus Kirche.
Einen Abend ganz besonderer Art erwartet Sie am Samstag, den
11. September, 18.00 Uhr in der St. Vitus Kirche zu Döbbersen.
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Herr Hans-Peter Hantsch aus Döbbersen ist den ganzen Jakobs-
weg gelaufen! Wie es ihm dabei ging und was er erlebte, hat er
aufgeschrieben. Er möchte uns daran teilhaben lassen. Au�ockern
wird er diesen Abend mit eigenen Gesängen. Bei Interesse kann
dann noch ein weiterer Abend folgen.
Der Eintritt für diese Abende ist frei. Wer möchte, kann natürlich
etwas für die Sanierung unserer Orgel spenden. Die Orgel ist in ei-
nem solch schlechten Zustand, dass es sich nicht mehr lohnt, sie
zu stimmen oder �notdürftig� zu �icken. Sie muß von Grund auf
saniert werden.
Haben Sie Lust auf unsere Angebote bekommen? Die Freunde der
Döbbersener Veranstaltungen wissen, dass es jedes Mal ein Erleb-
nis wird. Wer das noch nicht erlebt hat, der kann sich gerne über-
zeugen.

Lassen Sie sich einladen, wir freuen uns auf Sie.

J. Braun
Pastorin

KulturSommer am Kanal 2010
Reise zum Mittelpunkt des Sees, 09.07.2010 ab 15 Uhr.
Die Figuren winken vom Ufer, die Zuschauer sind im Kanu unter-
wegs, und an den Ufern des Schaalsee-Kanals entwickelt sich ein
Theater voller Poesie und Überraschungen in der wunderschönen
Landschaft. Die Gesamtdauer der Kanufahrt beträgt 3 Stunden
mit Zwischenhalt und Gelegenheit zum Anlegen. Anmeldung er-
forderlich. Kartenvorverkauf und Reservierungen ab Mai bei der
angegebenen Stelle.

Stiftung Herzogtum Lauenburg 
23879 Mölln, Hauptstraße 150
Tel. 04542/87000, Fax 87061
zu den Bürozeiten Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr
E-Mail: kuso2010@rzkultur.de 
Homepage: www.rzkultur.de
und erlebnisreich@hlms.de, 04542/856860

Natürlich zu den Landesmeisterschaften 
im Dressur- und Springreiten nach Sukow
Der Sportverein Sukow e. V. lädt ein zu den 19. Landesmei-
sterschaften im Dressur- und Springreiten für alle Altersklas-
sen vom 09. Juli bis 11. Juli 2010 nach Sukow

Aus dem Programm:
Freitag, 09. Juli 
Eröffnung der Landesmeisterschaften mit Spring- und Dressurprü-
fungen bis Klasse S
Eintritt: frei

Samstag, 10. Juli
Weiterführung der Spring- und Dressurprüfungen bis Klasse S
Eintritt ab 3,00 EUR; Kinder bis 10 Jahre Eintritt frei

Ab 21.00 Uhr Reiterball im Festzelt mit DJ Paul sowie einer
besonderen Showeinlage

Sonntag, 11. Juli
Finaltag der Spring- und Dressurprüfungen mit dem Höhepunkt in
der Springprüfung Klasse S** um den �Großen Preis vom Lübzer
Pils �

Es �ndet am Nachmittag außerdem ein attraktives Rahmenpro-
gramm statt u. a.:
- verschiedene Showeinlagen, mit Überraschungsgästen
- Spielmobli für die Kinder mit Hüpfburg
- Ponyreiten für Kinder
- Schauschmieden mit Hufbeschlag
- Jagdhornbläser
-
Eintritt ab 4,00 EUR; Kinder bis 10 Jahre Eintritt frei

Ab 16.30 Uhr große Ehrung der Landesmeister für das Jahr 2010

Seien Sie dabei wenn sich in Sukow die Reitelite des Landes Meck-
lenburg-Vorpommern trifft und die Besten in allen Altersklassen
ermitteln. 
Sehen Sie spannenden Reitsport mit den erfolgreichen Reitern aus
unserem Bundesland, die sehr erfolgreich beim Hamburger Derby
2010 und auf internationalen Turnieren platziert waren. Also es ist
wieder ein spannendes und vielseitiges Programm, das die Suko-
wer und ihre Gäste aus nah und fern erwartet. Alle sind herzlich
eingeladen, wir freuen uns auf Ihren Besuch. Parkplätze stehen
am Turniergelände ausreichend zur Verfügung.
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Neuer Auftakt zur �Stunde der Musik�
Am Freitag, dem 18. Juni,  beginnt um 19.30 Uhr
für die Konzerte des Musikvereins Wittenburg e. V. im Rat-
haussaal Wittenburg das �Neue Jahrhundert!�. 

Die 101. �Stunde der Musik� wird eingeläutet!
Schon einmal konnte
ein Chor Litauens die
Wittenburger Zuhö-
rer und ihre Gäste
aus der Umgebung
mit seinen Stimmen
erfreuen. 
Nun erwarten wir
abermals ein Choren-
semble  dieses Lan-
des. Unsere Chorgä-
ste haben bereits
Konzerte in Lettland,
Polen und auch auf der BUGA in Schwerin gegeben. Sie betei-
ligten sich an Festen der Lieder, Festivals und verschiedenen
Wettbewerben. 
Im Jahre 2009 erhielt der Chor die Auszeichnung �Goldner
Vogel� als bestes Chorensemble Litauens. Verstärkt werden
die Mitglieder bei ihrem Auftritt im Rathaus durch den Chor
der katholischen Kirche Wittenburg.
Das Programm wird unterschiedliche Richtungen der Musik
aufweisen. Neben volksmusikalischen Liedern wird sakrale
Musik geboten, dieser hat sich der Chor anfangs speziell ge-
widmet und p�egt sie auch im eigenen Land besonders.
Nachdem die 100. �Stunde der Musik� im April mit großem
Erfolg von einem umfangreichen Publikum freudvoll und fest-
lich begangen wurde, hoffen wir, dass alle Zuhörer  auch zum
folgenden Konzert dieser hiermit herzlichen ausgesprochenen
Einladung folgen werden.

Der Musikverein Wittenburg e. V.

Karten sind wieder bei Papier- und Buchhandel Schwenck im
Vorverkauf, ebenfalls an der Abendkasse zu haben.

Streifzug durch das nächtliche Wittenburg
Wir laden Sie ein, am 01. Juli ab 22.00 Uhr bei unserem 1.
Streifzug durch die Straßen des nächtlichen Wittenburgs da-
bei zu sein. Gehen wir gemeinsam durch die historische Alt-
stadt Wittenburgs, durch die verwinkelten Straßen entlang
der Stadtmauer. Nebenbei gibt es noch eine kleine Portion
Geschichte zu Wittenburg zu erfahren und eine Menge an
alten Gemäuern und Kleinoden zu entdecken.
Sie werden vom Ziegenmarkt über den Historischen Marktplatz
vorbei am Rathaus, von dort durch versteckte Winkel und Gassen
der Wittenburger Altstadt vorbei an der Undinequelle auf den
Amtsberg geführt. Dort besteigen Sie den Amtsbergturm, wo die
Führung ihren Abschluss �ndet.
Mehr können wir Ihnen nicht mitteilen, denn auch wir wissen
nicht genau, was oder wer einem auf einer Nachtwanderung so
über den Weg läuft. 

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Musikverein Wittenburg 
lädt zum Erdbeerfest ein
Zum diesjährigen Erdbeerfest, das am Montag, dem 21. Juni, im
Amtsbergkeller statt�ndet und um 19.30 Uhr beginnt, lädt der
Musikverein Wittenburg alle seine Mitglieder recht herzlich ein.
Anmeldungen bitte bei Elisabeth Popp unter Tel. 52066

Elisabeth Popp

Schöne Tage im Betreuten Wohnen 
der AWO, Bürgermeister-Ahrens-Ring 4 
in Wittenburg
Die Bewohner im Betreuten Wohnen fühlen sich sichtlich wohl in die-
sem Haus. Alle Bewohner haben ihre Terrassen bzw. Balkone liebevoll
mit Sommerblumen bep�anzt. Auch die Anlage um das Haus er-
strahlt wieder im vollem Frühlingsgrün, da hält man gerne einen
Plausch auf dem Hof. Im Mai stand wieder viel auf unserem Beschäf-
tigungsplan, wie Spiele-Nachmittage, Bewegungsübungen, autoge-
nes Training, Zoobesuch, Gedächtnistraining, Bastelnachmittag und
der Kaffeeklatsch darf auch nicht fehlen. Diese Veranstaltungen der
AWO in unserem Gemeinschaftsraum werden rege angenommen.
Auch im Juni steht einiges auf unserem Beschäftigungsplan. Wir wol-
len singen, das Gedächtnis �t halten, uns bewegen und gemütlich
beisammen sein, mit einem Grill-Abend. Außerdem berichtet uns
Herr Pfarrer Schiemann über den Islam, am 15.06.2010 um 14.00
Uhr. Interessierte sind herzlich eingeladen. Der Gemeinschaftsraum in
unserem Haus wird auch gerne von den Bewohnern für Geburtstags-
feiern genutzt. Gegenseitige Hilfe zwischen den Bewohnern steht
täglich an der Tagesordnung. In diesem Hause sind die Bewohner zu
einer festen Gemeinschaft geworden. Betreutes Wohnen ist eine
rundum gute Wohnmöglichkeit. Auch das Ambulante P�egeteam
der AWO ist vor Ort. Sollte im Bedarfsfall Hilfe, Unterstützung oder
Versorgung in der Häuslichkeit notwendig sein, steht Ihnen das kom-
petente P�egepersonal in der Schulstraße 8 zur Verfügung. Als An-
sprechpartner �ndet Sie dort Martina Sterth und Theresia Hensen.

S. Hensen
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II. Fairplayturnier im Fußballsoccern
Am Samstag, dem 15.05.2010 trafen sich Wittenburger und Boizen-
burger Jugendliche zum II. Fairplayturnier im Fußballsoccern im
Schweriner Sportpark. Der Internationale Bund Hagenow hatte zu
diesem Turnier eingeladen, welches im Zeichen des für 2010 gestell-
ten Jahresmotto der Einrichtung: �Der IB bewegt� stand.
Die Herausforderer des diesjährigen Turniers war die IB Kinder-und
Jugendwohnungen Boizenburg (�Boizehaus�). Sie trafen auf die
Spieler des Jugend- und Kommunikationszentrum der Stadt
Wittenburg (JUKZ).
Vor Antritt der Fahrt und vor dem Spiel hatten die Teilnehmer bereits
die Möglichkeit, sich mit dem besonderen Regelwerk auseinanderzu-
setzen. Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft, gegenseitige Rücksichts-
nahme, Fairness und Teamgeist zählten an diesem Tag. Nicht die An-
zahl der direkt erzielten Tore, sondern das Zusammenspiel und
Einbeziehen, die Vorlage für den Mitspieler der eigenen Mannschaft
stand im Vordergrund. Die Mannschaftswertung ergab sich aus der
Zusammenfassung der einzelnen Spielergebnisse.
Die Vergabe des 1. bis 3. Fairplaypokal erfolgte durch die Bewertung
aller Teilnehmer zur Leistung und zum Verhalten des Einzelnen.
Es wurde gespielt und zum Teil hart auf zwei Plätzen gekämpft. Diep
aus Boizenburg hat hier schon mal das �Fairplay� vergessen und
musste vom �Schiri� ermahnt werden. Joyce als einziges Mädchen
konnte sich gegenüber den vielen kämpferischen Jungs gut behaup-
ten. Drei Spiele mit je 2 x 15 Minuten hintereinander zehrten auch
beim letzten Fan die Kräfte und brachten die Spieler richtig ins
Schwitzen. Kevin, Marcel, Andy und Toni hatten mit einigen Blessu-
ren zu kämpfen. Das Turnier hatte dennoch allen Teilnehmern viel
Spaß bereitet. Sie wünschen sich demnächst wieder eine Fahrt in
den Sportpark nach Schwerin.

Einzelbewertung und Pokalsieger:
Erster Sieger: Simon H. (Boizenburg)
Zweiter Sieger: Tobias H. (Wittenburg)
Dritter Sieger: Khalid A. (Boizenburg)

Mannschaftsplatzierung:
1. Platz: Boizehaus 2
2. Platz: JUKZ 1
3. Platz: Boizehaus 1
4. Platz: JUKZ 2

Teilnehmer am II. Fairplayturnier in Schwerin

Boizehaus und JUKZ treffen im Spiel aufeinander.

Die drei Erstplatzierten des Turniers (Tobias H., Simon H. und Kha-
lid A. - v.l.n.r.)

Ein schöner Tag im Schweriner Zoo
Am 06.05.2010 startete der AWO Ortsverein Wittenburg und die
AWO Betreutes Wohnen mit dem Bus in den Schweriner Zoo.
Auf der Fahrt stimmte Pastor Schiemann ein paar Lieder an und
alle Mitreisenden sangen kräftig mit. In Schwerin angekommen,
begrüßte uns der Zoodirektor Herr Michael Schneider vor dem
Zooeingang. Er startete mit uns einen Rundgang durch das Gelän-
de. Alle lauschten seinen Erklärungen über die Tiere des Zoo�s.
Wir sahen Schlangen, die wir auch anfassen konnten, Schildkrö-
ten, Erdmännchen, Giraffen und vieles mehr. Herr Schneider hatte
für uns auch eine Überraschung parat.

Seine Frau kam mit einem jungen ˜ffchen, welches sie selber mit
viel Mühe und Liebe aufgezogen hat, weil die Mutter es nicht an-
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nahm. Das ˜ffchen musste alle 2 Stunden, rund um die Uhr, ge-
füttert werden, ich glaube ein jeder weiß, was das heißt. Wir durf-
ten das kleine ˜ffchen streicheln, alle hatten Freude daran. Mit
dem Wetter hatten wir sehr viel Glück, es war zwar kalt, aber
trocken.
Nach dem Rundgang gingen wir in die Gaststätte zum Mittages-
sen. Dort wurden wir sehr gut bewirtet. Gestärkt von dem guten
Essen, fuhren wir zur Sankt-Anna-Kirche, hier verwöhnte man uns
mit Orgelklängen. Danach wurden wir in das Bernhard-Schräder-
Haus zum Kaffee eingeladen. Frauen aus der Gemeinde hatten ei-

ne tolle Kaffeetafel hergerichtet, mit leckerem selbstgebackenen
Kuchen, vielen Dank. Gestärkt machten wir uns dann wieder auf
den Heimweg.
Ein herzliches Dankeschön an Pastor Schiemann für die gute Füh-
rung in der Kirche und die Unterhaltung im Bus, an den Zoodirek-
tor Herr Schneider und seiner Frau, an den  Busfahrer der Reisege-
sellschaft Augustat und natürlich an alle Mitreisenden.

Es war ein schöner Tag, der uns lange in Erinnerung bleiben wird.

Simona Hensen

Die Volkssolidarität Wittenburg lud am 25.05. zur ersten Fahrt in
dieser Saison nach Graal-Müritz ein.
Mit vollbesetztem Bus ging·s 09.30 Uhr ab Wittenburg. Auf der A
20, am Fuchsberg, gab es die erste Stärkung, liebevoll belegte
Brötchen und eine Tasse Kaffee bzw. Tee auf Wunsch.
In Graal-Müritz angekommen besichtigten wir den Rhododen-
dronpark. Die ca. 100 Jahre und länger stehenden Zierp�anzen
sind sehenswert und die Farben eine Augenweide. Danach wurde
eine Stadtrundfahrt mit der Bimmelbahn bzw. ein Spaziergang an

der stürmischen Ostsee zum Hotel und Restaurant �Ostseewoge�
unternommen. Hier wärmten wir uns in einem gemütlichen Raum
bei Kaffee und Kuchen bzw. einem wohlschmeckenden Eisbecher
wieder auf. 
Um 19.30 Uhr waren alle wieder in Wittenburg angekommen und
dankten den Organisatoren und Helfern für einen abwechslungs-
reichen Tag.

C. Behrens
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EinNorden

900 Pfadfinder am Schloss Dreilützow

Unter dem Motto �EinNorden 2010 -
Einfach mehr Hanse� trafen sich
über P�ngsten fast 900 Pfad�nder
der Deutschen Pfad�nderschaft
Sankt Georg (DPSG) am Schloss Drei-
lützow. Über 100 Helfer bereiteten
schon Tage vor der Veranstaltung das
Gelände für diese Großveranstaltung
vor. Die Teilnehmer aus Hamburg,
Mecklenburg und Schleswig-Holstein
verbrachten mit Programm und Ak-
tionen randvoll gefüllte tolle Tage.
Höhepunkt des diesjährigen P�ngst-
lagers war die Verleihung der Hanse-
rechte für die Pfad�nderstadt am
Schloss Dreilützow. Schlafen in Jur-
ten, das Bauen von Burgen, Musik
und vieles mehr ließen die Tage nicht
langweilig werden. P�ngstlager die-
ser Art �nden alle vier Jahre am
Schloss Dreilützow statt. Diese sind
ein Höhepunkt in der Jugendarbeit
vieler kleiner Pfad�ndergruppen.

Stefan Baerens

Erste Fahrt ins Grüne



Katholisches Pfarramt Wittenburg
Katholische Gottesdienstzeiten in der Pfarrgemeinde Wittenburg:

Wittenburg Zarrentin
Dreilützower Chaussee 2 b Bahnhofstraße 20
immer sonntags um 09.30 Uhr immer sonntags 11.00 Uhr

Ev.-luth. Gottesdienste Juni - August 2010

Zu allen Gottesdiensten sind Sie herzlich willkommen!
Pastorin Judith Braun, Seestr. 6, 19243 Döbbersen, 038853/21449
Pastor Tim Anders, Th.-Kliefoth-Str. 9, 19243 Körchow, Tel. 038852/23936
Pastor Martin Waack, Kirchplatz 1, 19243 Wittenburg, Tel. 038852/52577

Einladung zum 6. Frauenfrühstück am
19.06.2010 in Wittenburg
Der Vorbereitungskreis, der evangelisch-katholischen Frauen lädt
hierzu alle interessierten Frauen aus Wittenburg und Umgebung
hezlich ein.
Das Frühstückstreffen �ndet im katholischen Gemeindehaus
�Christus König�, Wittenburg, Dreilützower Chaussee statt.

Beginn: 09.00 Uhr
Ende: gegen 11.30 Uhr
Thema: �Lasst Euch überraschen� (mit Überraschungs-

gästen)

Das Vorbereitungsteam nutzt alle Möglichkeiten, um das Frauen-
frühstück zu einem vollen Erfolg werden zu lassen. So können die
Besucher wieder auf ein interessant gestaltetes Programm und Bü-
fett gespannt sein, das Sie beschwingt und spritzig in die Sommer-
und Urlaubszeit geleiten will.
Wir freuen uns auf eine große Teilnehmerzahl, die zu einem schö-
nen Vormittag bei Spaß, guter Laune und anregenden Gesprächen
unter Frauen zusammenkommt.

Für das Vorbereitungsteam

Dietlinde Lönnies

�Junge mit den Alten sollen loben den
Namen des Herrn�
Gemeindefest, am 4. Juli 2010 im Helenheim, Camin
Die Kirchgemeinden Camin, Körchow und Dreilützow und
das Helenenheim laden herzlich Jung und Alt zu einem
Gemeindefest, am Sonntag, dem 4. Juli, in der Zeit von
10.00 bis 15.30 Uhr in den Schlosspark in Camin (hinter
dem Helenenheim) ein.

Wir wollen unser Fest mit einem Familiengottesdienst unter
�offenem Himmel� um 10.00 Uhr beginnen. Danach geht
es weiter mit �Tanz um die große Rotbuchen�, d. h. sportli-
chen Wettkämpfen, wie Stiefelweitwurf, Dosenwerfen, ei-
nem Quiz, Scherbenmosaik, Speckstein-Schnitzen, Streichel-
zoo und vielem mehr. 

Für Mittagessen (zum Selbstkostenpreis), Getränke und Kaf-
fee und Kuchen ist natürlich auch gesorgt

Wir freuen uns über jeden der mitfeiert!

Tim Anders
Pastor
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Die Kirchgemeinde Körchow lädt herzlich in die Dorfkirche in Kör-
chow ein zu

Kirchliche Meditationsmusik
mit dem Ensemble NEUE HORIZONTE

�Himmlische Flötentöne�,
wohlklingende Gongs, Orgel�ächen, �
Lesung und Gebet

Am SONNTAG, dem 27. Juni 2010 um 17.00 Uhr 

Das Hamburger Ensemble NEUE HORIZONTE besteht aus In-
geborg Sawade, Berthold Paul und Hanns-Peter Simmendin-
ger.

Frühlingsfest im Raiffeisen BauFachMarkt 
in Wittenburg
Am 8. Mai 2010 veranstaltete der Raiffeisen BauFachMarkt in Wit-
tenburg in Verbindung mit dem Bahnhofsfest ein kleines Früh-
lingsfest. Zahlreiche Besucher nutzten den Tag, um von einer Viel-
zahl an attraktiven Angeboten im Markt und auf dem Freigelände
Gebrauch zu machen. Außerdem warteten auf die Besucher aktu-
elle Angebote an Rasenmähern, Kettensägen, Grillgeräten, Gar-
tenschaukeln und Holzspaltern. Daneben gab es auch viele inter-
essante Informationen und Tipps zum energieef�zienten Bauen. 
Die Sportfreunde der Handball D-Jugend des TSG Wittenburg
sorgten für das leibliche Wohl. Der Erlös hieraus in Höhe von 200
Euro geht an den Sportverein und wird dort für die Jugendarbeit
genutzt.
Auf die kleinen Besucher wartete eine große Hüpfburg, auf der
das große Toben angesagt war.
Für alle, die sich für das Thema Modernisieren und Energie sparen
interessieren, hält der Raiffeisen BauFachMarkt viele Informatio-
nen bereit.

Thomas Schaldach (l.) und Hartmut Schlenker (r.) informierten
über energieeffizientes Bauen.

Die Kinder hatten viel Spaß auf der großen Hüpfburg.

MITTEN DRIN - STATT AUSSEN VOR

Fördermittel für eine barrierefreie Gruppenunterkunft
übergeben
Den Europäischen Protesttag zur Gleichstellung behinderter Men-
schen am 12. Mai nutzten die Caritas-Einrichtungen aus Dreilüt-
zow, um auf Belange behinderter und benachteiligter Menschen in
der Region aufmerksam zu machen. Im Zentrum des Tages stand
der Start des Projektes �Verwalterhaus�. Mithilfe dieses Vorhabens
sollen für Behindertengruppen und integrative Schulklassen Über-
nachtungsmöglichkeiten am Schullandheim Schloss Dreilützow ge-
schaffen werden. Der Landrat des Landkreises Ludwigslust Rolf
Christiansen übergab in Anwesenheit der Parlamentarischen
Staatssekretärin für Frauen und Gleichstellung Frau Dr. Margret
Seemann der Caritas Mecklenburg e. V. einen Fördermittelbescheid
über 350.000 EURO. Dieses vorrangig europäische Fördergeld
macht nun den Bau einer solchen Unterkunft erst möglich. 
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Zur Sprache kamen an diesem Protesttag auch die schlechte Fußwe-
ganbindung des Behindertenwohnheimes in Dreilützow sowie das
Thema Erlebnispädagogik für Menschen mit Beeinträchtigungen. Am
Vormittag und auch am Nachmittag konnten Kinder und Erwachsene
zeigen, dass Menschen mit Behinderungen auch von erlebnispädagogi-
schen Aktionen wie z. B. der Nutzung eines Hochseilgartens, nicht aus-
geschlossen sein müssen. Mit Kaffee und Kuchen und viel Bewegung
endete dieser gelungene Protesttag vor dem Schloss in Dreilützow.

Informationen aus der Gemeinde Lehsen

777 Jahre Lehsen
Zum Programm dieser Jahrfeier soll die Ausrichtung eines 

Seifenkistenrennens am 21. August 2010 gehören.
Wer Lust hat mitzumachen, kann seine Teilnahme ab sofort bei

Bürgermeister Berno Lüpken anmelden.
Tel.: 038852/53191

Seifenkistenrennen Dorffest in Lehsen 2008

Karin Owszak

Einladung zur Beteiligung
am 1. Wittendörper Gemeindefest
Über zehn Jahre gibt es jetzt schon die Gemeinde Wittendörp -
leider nur auf dem Papier. Viele Bürgerinnen und Bürger wissen
nicht, welche Ortsteile dazugehören; der Kontakt untereinander
geht über die direkten Nachbardörfer kaum hinaus; und wer sieht
sich ernsthaft als Wittendörper?
Auch die of�zielle Seite der Gemeinde wird kaum wahrgenom-
men: Wer hat gemerkt, dass Wittendörp im letzten Jahr sein
zehnjähriges Bestehen hätte feiern können?
Lassen Sie uns deshalb daran gehen, das �Verwaltungskonstrukt
Gemeinde Wittendörp� langsam, aber sicher mit Leben zu füllen!
Lassen Sie uns zu einer bunten Gemeinde aus vierzehn vielseitigen
Dörfern werden!
Als erster Schritt dazu soll ein Gemeindefest dienen, das am 25.
September 2010 auf dem Dorfplatz in Woez statt�nden
wird. Wir laden alle Ortsteile herzlich dazu ein, sich mit ei-
nem individuell gestalteten Stand zu beteiligen (die Stände
werden uns vom Biosphärenreservat zur Verfügung gestellt). 
Die Ortsvorstände sind bereits informiert worden, jetzt sind Sie ge-
fragt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger: Lassen Sie dieses Fest
zu �unserem Fest� werden, zu einem Fest der Menschen aus Wit-
tendörp. 
Sicher �nden Sie eine Menge Ideen, wie man Ihren Ortsteil vor-
stellen kann. Vielleicht mit einer Fotoausstellung der schönsten Ek-
ken? Oder Sie präsentieren ein Produkt, das in Ihrem Dorf herge-
stellt wird. Wie wäre es mit einer Darstellung Ihrer Gruppen und
Vereine? Oder möchten Sie etwas verkaufen, das Sie gemeinsam
gebastelt/gebaut/genäht/geknüpft/geerntet/gefangen/gezüchtet/g
ekocht/gebacken haben?

Womöglich fällt Ihnen noch etwas völlig anderes ein - wir freuen
uns auf jeden Ihrer Beiträge! Und wenn alle mitmachen, gelingt es
uns, ein buntes Panorama unserer Gemeinde zu zeigen, in der 14
Dörfer vereint sind, die alle ein eigenes Gesicht haben.
Einige Ortsteile haben sich bereits mit einer Idee angemeldet - am
besten wenden Sie sich an Ihren Ortsvorstand, der weiß evtl.
auch, welche Angebote schon vorhanden sind. Und dann
können Sie gemeinsam beraten, mit was für einer Aktion Sie
sich gern beteiligen möchten.
Zurzeit sind wir auch am Überlegen, ob wir eine kleine Bühne
aufbauen werden, auf der Musik, kleine Szenen, VarietØ-
nummern o. ä. präsentiert werden können. Das hängt aller-
dings davon ab, wie groß die Resonanz und der Enthusias-
mus der Wittendörper sind. Gibt es in Ihrem Dorf jemanden
(Kinder/Erwachsene, Gruppen/Vereine, Einzelpersonen oder
Sie selbst?), der gern etwas vorführen möchte?
Und wäre es nicht toll, wenn dieses Fest sich zu einer Tradition
entwickelt und jedes Jahr in einem anderen Ortsteil statt�n-
det, der als Gastgeber fungiert? So können wir dafür sor-
gen, dass wir uns untereinander kennenlernen und im Ideal-
fall langsam zusammenwachsen. 
Lassen Sie es uns versuchen!
Wir freuen uns auf Sie und Ihre Ideen!

Frank Friedrichs
Ortsvorstand Woez

Neuer Vorstand mit bekannten Gesichtern 
im Zarrentiner Kulturverein e. V.
Am 26.03.2010 kamen zahlreiche Mitglieder zur Jahreshauptver-
sammlung, auf der auch der neue Vorstand gewählt wurde. 
Der Rückblick zeigte eine Reihe von Aktivitäten auf. Diese erstreck-
ten sich von Oper, über Operette, Kabarett, Tagesfahrten, bis hin
zu Autorenlesungen. Höhepunkt war in 2009 die Autorenlesung
des Weltstars Hardy Krüger. Die Vielfalt der Veranstaltungen, ins-
besondere das hohe Niveau hat mittlerweile die Kleinstadt Zarren-
tin zu einem interessanten Kulturstandort gemacht.
Auch in 2010 hat der Zarrentiner Kulturverein wieder ein vielfälti-
ges Angebot vorbereitet. So �ndet am 12.06.2010 wieder die be-
liebte Opernreise mit Herrn Prof. Florian-Malte Leibrecht statt. Im
Juli kommt das Erfurter Kabarett �Dia Arche� nach Zarrentin.
Der Vorstand freut sich auf die nun bevorstehende Arbeit. Neue
Mitglieder sind jederzeit herzlich willkommen. Weitere Informatio-
nen zum Verein, den Veranstaltungen und der Mitgliedschaft �n-
den Sie auch auf der  Website: zarrentiner-kulturverein.de

Ingo Pekron
Zarrentiner Kulturverein e. V.

Foto:( v. l. n. r.) Renate Klockmann, Ingo Pekron, Birgit Struck-Hen-
ning, Margret Moltrecht
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Ein kleiner Rückblick auf das �erste� Training
der Seifenkisten am Freitag, 28.05.2010!
Aller Anfang ist schwer ...
Aber die schönen Seifenkisten begleitet von den Konstrukteuren
und den Piloten, waren schön anzusehen! Auch Zuschauer, die
sich dann spontan entschlossen hatten, dieser Testfahrt beizuwoh-
nen, kamen auf ihre Kosten! Es kamen sehr viele junge Piloten,
die auch alle fahren wollten. Da nicht jeder eine  Seifenkiste hatte,
wurden schnell die Helme gewechselt und ab ging die Post. An
dieser Stelle möchten wir uns bei der Feuerwehr Wittenburg für
die Absicherung der Trainingstrecke bedanken und bei Herrn Leh-
mann, der mit seiner Abfahrtsrampe das �erste� Wittenburger
Seifenkistenrennen super unterstützt.
Nicht vergessen möchten wir die Anwohner des Wiesengrundes
für ihr dargebrachtes Verständnis, da sie in dieser Zeit etwas in der
Zufahrt eingeschränkt waren.
Das 1. Wittenburger Seifenkistenrennen fand Samstag, den 5. Ju-
ni 2010 auf dem Friedensring, im Rahmen der Bürgermeile statt.
In der nächsten Ausgabe wird darüber ausführlich berichtet.

Die Veranstalter

Nachrichten aus der WWV
Die schönen Tage kommen ganz gewiss, auch
wenn Petrus ab und an sein Füllhorn über uns
ausschüttet. Das heißt, für viele unserer Mieter geht die Zeit auf
Balkonien wieder los. Ich möchte heute die Gelegenheit nutzen
und auf einige Verhaltensregeln hinweisen, die manchmal leider
völlig vergessen oder ignoriert werden. Bitte denken Sie daran,
dass auch Ihr Nachbar seinen Balkon ungehindert nutzen möchte.
Fegen Sie den Dreck nicht einfach auf den unter Ihnen liegenden
Balkon oder werfen die Zigarettenkippen und die Asche einfach
zum Nachbarn. Auch beim Blumen gießen sollte man Vorsicht
walten lassen und nicht den Balkon des Nachbarn abduschen.
Denken Sie bitte daran, dass Sie auch nicht gerade glücklich über
das Verhalten Ihres Nachbarn wären, wenn Ihnen ein Schaden
entsteht. Nehmen Sie Rücksicht aufeinander! 

Gleichermaßen möchte ich auch all diejenigen ansprechen, die ih-
ren Balkon zum Wäschetrocknen nutzen. Bitte bringen Sie die
Wäscheleinen oder Trockenständer in Brüstungshöhe an und nicht
darüber. Es ist absolut kein schöner Anblick, wenn auf den Balko-
nen die unterschiedlichsten Wäschestücke im Wind �attern. In al-
len Bereichen stehen unseren Mietern Trockenräume oder Wä-
scheplätze zur Verfügung. Bitte nutzen Sie diese und helfen somit
das Antlitz unserer Objekte angenehmer zu gestalten. 

M. Möller

Dodower Volleyball-Amtsturnier
Das erste Maiwochen-
ende gilt mittlerweile
schon als Traditionswo-
chenende nicht nur der
Dodower Gemeinde.
Sobald die ersten Blü-
tenknospen aufge-
sprungen sind, wird
jenes Ereignis mit dem
Dodower Blütenfest ge-
huldigt. 
Neben Gesang, Freude
und Trank gehört auch
das Spiel zur unerlässli-
chen Tätigkeit dieser
drei festlichen Tage. So
wurde am Sonntag,
dem 09. Mai 2010
durch ein amtlich an-
gemeldetes Volleyball-
Turnier der Kampf
zwischen den verschie-
denen Volleyballmann-
schaften der Region
ausgetragen.
Von den 9 angemelde-
ten Mannschaften
haben jedoch 3, noch
bevor es wirklich los-
ging, das Handtuch ge-
worfen. Diese sehr
kurzfristige Abmeldung
geschah sehr zum Leid-
wesen der Veranstalter,
doch wohl aber nicht zu
dessen der übrigen
Mannschaften, denn so
konnte das Spiel zu
einem Kampf der Be-
sten und Standhafte-
sten werden, wurde
doch am Tag zuvor bis
spät in die Nacht hinein
gefeiert.
Zeitweise sah es so aus,
das das Turnier abgebrochen werden muß, da sich  immer mehr Ge-
witterwolken zusammenzogen. Doch der Wettergott meinte es gut
mit uns und verschonte uns vom Regen.  
So geschah es, dass am Ende des Turnieres die 3 Besten Volleyball-
mannschaften das Siegertreppchen erklimmen durften, die da wären:
�Die Chaoten� (3. Platz), �Die Naschkatzen� (2. Platz) und wer hätte
es gedacht �Die Unbeweglichen� (1. Platz). Den drei restlichen
(�Dodow�, �Rakete Camin� und �Perdöhl�) bleibt nur noch zu sagen:
�Dabei ist alles!�.
Die Veranstalter möchten sich noch einmal recht herzlich bei allen
Mitwirkenden bedanken.

SV Dodow

Wittenburger Stadt- und Landbote 27 Heft 06 | Jahrgang 10 | 12. Juni 2010



RUND UM DIE UHR!
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Der Ortsteil Luckwitz der Gemeinde Wittendörp hat seit
Kurzem einen Treffpunkt, der bestimmt viele Kids am
Nachmittag nach draußen ziehen wird. Ein richtig toller
Spielplatz mit vielen Spielgeräten und Sitzmöglichkeiten,
die zum Bleiben einladen. 
Lange stand die Errichtung eines Spielplatzes auf der
Wunschliste. Immer wieder gab es Hindernisse, aber die
Luckwitzer arbeiteten beständig an der Umsetzung ihres
Antrages.
So kam es dann auch zur ersten Beratung vor Ort am 17.
Februar 2009, an der Bürger aus Luckwitz und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung teilnahmen. Die ersten Vorstellungen
wurden vorgetragen und diskutiert. Dann dauerte es fünf
Monate bis zum nächsten Termin. Bei einem Treffen auf
der zukünftigen Naturbegegnungsstätte, an dem als Ver-
treter der Luckwitzer Katrin Tumbrock, Katrin Foht, Jörg
Krüger, Andrea Schwaberow, Saskia Köhler, Jens Fricker so-
wie Udo Steinhaus teilnahmen sind dann schon sehr kon-
krete Vorstellungen protokolliert worden. Als Fertigstel-
lungstermin ist der 01.11.2009 protokolliert worden.
Udo Steinhaus erzählte, dass die Aufräumungsarbeiten und
die Gestaltung der Fläche von Eltern des Ortes mit Unter-
stützung der Tiefbau�rma Lange und Baethcke durchge-
führt wurden. So konnten die Kosten deutlich reduziert
werden.
Ein geeigneterer Anlass als der Internationale Kindertag
lässt sich kaum für die of�zielle Einweihung und Eröffnung
eines Spielplatzes �nden. Zahlreich kamen Eltern mit ihren
Kindern und Großeltern mit ihren Enkeln zur of�ziellen Ein-
weihung. Zu einer Kindertagsfeier gehört natürlich auch
Unterhaltung. Die Kids konnten Preise bei Spielwettbewer-
ben gewinnen oder mit der Feuerwehr eine Rundfahrt
durch Luckwitz buchen. Da einer der wenigen schönen
sonnigen Tage im Mai auf den Eröffnungstag �el, schmeck-
te auch der Kaffee und Kuchen im Freien. Alles in allem ei-
ne sehr gelungene Veranstaltung, so Udo Steinhaus.
Herr Steinhaus bedankt sich auf diesem Wege bei allen, die
bei der Entstehung der Naturbegegnungsstätte mitwirkten.

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Naturbegegnungsstätte Luckwitz eingeweiht

GESTALTEN, SETZEN, DRUCKEN, VERTEILEN
Verlag + Druck Linus Wittich KG
Röbeler Straße 9 � 17209 Sietow  • Tel. 03 99 31/5 79-0 • Fax 03 99 31/5 79-30

e-mail: info@wittich-sietow.de • www.wittich.de
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Steigende Energiekosten belasten
das monatliche Budget der Haus-
halte enorm. Kostete im Jahr 2000
die Kilowattstunde Strom noch 13,9
Cent, liegt der Preis im Jahr 2009
bei 23,2 Cent (+ 67 %, Quelle:
BDEW, Stand: 4/2009). Kein Wun-
der, dass Energiesparen groß ge-
schrieben und nach Einsparmög-
lichkeiten gesucht wird. Das
Ersetzen der Glühbirne durch die
Energiesparlampe ist nur eine Lö-
sung. Auch in der Küche lässt sich
Strom sparen. 
Zum Beispiel mit dem Kaffeevoll-
automat �WMF 1000�. Er ist mit der
Zero-Energy-Funktion ausgestat-
tet, die garantiert, dass die Ma-
schine keinen Strom verbraucht,
wenn sie ausgeschaltet ist. Und
sollte man einmal vergessen, den

Kaffeeautomaten auszuschalten,
erledigt dies die Maschine von
selbst. 
Möglich ist das durch einen indivi-
duell einstellbaren Zeitmodus. Auch
Schnellkochtöpfe von WMF, z. B.
das Modell �Perfect Ultra� sind wah-
re Energiesparer. Circa 30 % Ener-
gie können beim Einsatz von
Schnellkochtöpfen durch die Ver-
kürzung der Garzeiten gegenüber
einem herkömmlichen Kochge-
schirr eingespart werden. Ein tol-
ler Beitrag zur Senkung der Ener-
giekosten. Darüber hinaus liegt das
Garen im Dampf voll im Wellness-
Trend und ist auch noch gesund.
Weil die Speisen ohne Einwirkung
von Sauerstoff garen, bleiben wert-
volle Vitamine und Mineralien er-
halten. akz-o

Foto: WMF/akz-o

Bauen, 
Wohnen & Garten
Bauen, 
Wohnen & Garten

Wir beraten 
Sie gerne!
Wir beraten 
Sie gerne!

Strom sparen und Kosten senken
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Seit mehr als 50 Jahren garantie-
ren die bekannten Ziegenhaar-Tep-
piche für hohe Strapazierfähigkeit,
Langlebigkeit und Wohlbehagen.
Für viele Menschen sind sie treue
Begleiter seit ihrer Jugend; viele
kennen und schätzen die positiven
Nutzungseigenschaften von tretford
und vertrauen nach wie vor der
Marke. 
Ob Spielplatz für Kinder und Katze
oder Wohnraum für Erwachsene,
dieser Boden ist den alltäglichen
Aufgaben gewachsen. Das natürli-
che Flormaterial, mit 80% robustem
Kaschmir-Ziegenhaar und 20% wei-
cher Schurwolle, macht aus diesem
Teppich einen unvergleichbar stra-
pazierfähigen Boden, zugleich leicht
zu pflegen und langlebig. Durch ihre
Eigenfettschicht wirken die Wolle
und Ziegenhaare von Natur aus
schmutzabweisend und sind gleich-
zeitig sehr robust. Die meisten
Flecken können durch kohlsäure-
haltiges Mineralwasser und ein
sauberes fusselfreies Tuch ent-
fernt werden.  Das Ziegenhaar hat

einen natürlichen, robusten Griff
und kann viel Feuchtigkeit auf-
nehmen, diese bei Bedarf aber
auch wieder an die Raumluft ab-
geben. Zusatznutzen: So wirkt der
Teppichboden klimaregulierend. 
Diese Teppiche sind auch durch
ihre Vielfarbigkeit und zeitloses
Rippendesign bewährte Einrich-
tungs- und Wohlfühlkomponente.
Dank der großen Farbenvielfalt
und dem Farbenspiel findet jeder
seine Lieblingsfarbe: 61 Farben
stehen zur Verfügung. Als Bah-
nenware (zwei Meter breit) oder als
selbstliegende Fliesen (50 x 50 cm)
erhältlich ermöglichen sie nahezu
grenzenlose Muster- und Farb-
kombinationen. Das Flormaterial ist
weich und fest. Es schont die Ge-
lenke und bietet hohen Gehkom-
fort. Der Wollanteil in der Interland-
Qualität gibt dem Teppich zugleich
Volumen, Stabilität und Elastizität,
wodurch ein hoher Komfort ge-
währleistet wird. 
Mehr Informationen dazu unter
www.tretford.de akz-o

Ein Teppich � hart im Nehmen � 
und doch zum Wohlfühlen
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SPD-Bürgerbüro
Friedrich-Heincke-Str. 1
19230 Hagenow 
Tel.: 03883/725115
Fax: 03883/725116

Lückenschluss schafft Verkehrssicherheit
Vor wenigen Wochen war Baubeginn für den Radweg entlang der
L042 auf dem Abschnitt zwischen Dreilützow und Pogreß. Die Ko-
sten für den Bau des 2.975 m langen und 2,25 m breiten Teil-
stücks betragen 585.511  . Seine Fertigstellung ist für
Oktober/November diesen Jahres vorgesehen.
Mit dem Lückenschluss des straßenbegleitenden Radweges an
dieser täglich mit 3.800 Pkw und rund 200 Lkw stark frequentier-
ten Landesstraße wird die Verkehrssicherheit für Radler erheblich
verbessert. Landtagsabgeordnete Dr. Margret Seemann (SPD), die
sich seit Jahren für den Bau auch dieses Radweges starkmacht, ist
erfreut, dass nun endlich ein sicheres Radfahren von Wittenburg
bis vor die Tore Schwerins möglich ist. 
Nach der Fertigstellung des Radweg-Teilstücks Dreilützow - Pogreß
und des noch zu bauenden 1,9 km langen Abschnittes vom Ab-
zweig Wittenförden - Fasanenhof ist die L042 von Wittenburg bis
Schwerin auf einer Länge von rund 25 km durchgängig mit einem
straßenbegleitenden Radweg ausgebaut. Das erhöht die Verkehrs-
sicherheit auf den Straßen zum Naherholungszentrum Dümmer
See und nach Wittenburg erheblich. 

L. Kalfak
Wahlkreismitarbeiter

Kunden stärken ihren Energieversorger
Kommunalisierung bewegt Kunden zur
Rückkehr/mehr als 10.000 neue Gaskunden seit April
gewonnen
WEMAG-Vorstandsmitglied Caspar Baumgart traf bei seinem An-
trittsbesuch am 03. Juni in Wittenburg Bürgermeister Norbert He-
binck. Der Bürgermeister, der selbst Mitglied des Aufsichtsrats des
kürzlich kommunalisierten Energieversorgers ist, begrüßte den im
Februar gestarteten Baumgart und zog fünf Monate nach dem
Verkauf der Energieunternehmens an die Kommunen ein erstes
Zwischenfazit. So berichtete Hebinck das die Kommunalisierung
des Energieversorgers in seinem Amt positiv aufgenommen wur-
de. �Wir erhalten in vielen Gesprächen mit unseren Anteilseignern
die Rückmeldung, dass  die Menschen in der Region die WEMAG
als ihren eigenen Energieversorger verstehen�, bestätigte WE-
MAG-Vorstandsmitglied Baumgart. 
Dies zeigen auch die steigenden Kundenzahlen: Seit dem Jahres-
anfang wechselten mehr als 1.000 Stromkunden zurück zur WE-
MAG.
Besonders erfolgreich entwickelte sich das Gasgeschäft des Ener-
gieversorgers. So konnte die WEMAG seit April 3.000 neue Kun-
den aus Mecklenburg-Vorpommern und über 7.000 Verbraucher
aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachsen für die Gas-
versorgung gewinnen. Gründe dafür waren neben der Unabhän-

gigkeit von einem Konzern der günstige Verbrauchspreis, wie die
Verbraucherzentrale bestätigte. Aus Sicht des Aufsichtsratsmit-
glieds Hebinck ist dies eine Bestätigung der gewählten Strategie:
�Diese neu gewonnenen Kunden zeigen, dass wir mit der Kom-
munalisierung unseres Energieversorgers den richtigen Weg einge-
schlagen haben.� Das WEMAG-Vorstandsmitglied berichtete wei-
ter, dass täglich etwa 200 neue Kunden einen Vertrag für die
Gasbelieferung unterzeichnen würden.
Baumgart, der bei der WEMAG für Finanzen, Personal und Ver-
trieb zuständig ist, möchte in den kommenden Monaten mit allen
Gemeinden, die Anteile an der WEMAG besitzen, zusammentref-
fen. 

Text: Pressestelle der WEMAG AG

Bürgermeister Norbert Hebinck im Gespräch mit Caspar Baumgart
Foto: Karin Owszak

Herzlich Willkommen in Grimms SALABIM

Das besondere Lädchen für stilvolle Accessoires
Biegt man vom Bürgermeister-Ahrens-Ring in die Straße Am Wall
ein, trifft der Spaziergänger auf eine kleine, liebevoll mit blühen-
den P�anzen und mit Accessoires gestaltete Insel. Das verspricht
mehr und macht Lust, in den kleinen Laden einzutreten. Und dann
... kommt man ins Staunen. Auf und in einem alten Herd, auf ei-
ner dicken alten Bohle, die ursprünglich eine Werkbank werden
sollte, auf Stühlen, Borden, alten Schränken und im Gebälk sind
schöne Kleinigkeiten stil- und liebevoll arrangiert.
Stolze Eigentümerin dieser Schatztruhe ist Bärbel Grimm. Sie hat
ihre Berufung zum Beruf gemacht und sie hat den Kopf immer
noch voller Ideen. So schnell wie sie kommen, können sie gar
nicht umgesetzt werden.
Aus einem 15-jährigen Arbeitsverhältnis beim Konsum stieg sie
aus. Leicht hat sie sich die Entscheidung nicht gemacht. Aber,
�Wenn nicht jetzt, wann dann?� Hilfreich war, dass sie sich der
vollen Unterstützung ihrer Familie sicher sein konnte und kann.
Ohne deren Hilfe und der Unterstützung aus dem Freundeskreis
hätte sie es nicht geschafft. Ehemann Thomas setzte die Wünsche
seiner Frau in der Bauphase um und ihre Mutter zeigte sich für die
Versorgung zuständig. Und dafür ist die Jungunternehmerin sehr
dankbar.
Eigentlich glitt Bärbel Grimm langsam in die Eigenständigkeit. An-
fangs fertigte sie Dekos für Freunde und Bekannte. Der Kreis de-
rer, die das Besondere wollten, wurde immer größer. Weil der Zu-
spruch da war, kam irgendwann die Anfertigung einer größeren
Anzahl von Artikeln für einen kleinen privaten Weihnachtsmarkt,
der auf dem Hof der Familie Grimm stattfand, dazu.
So wurde aus einem Hobby ein Nebenerwerb - und seit Februar
2009 ein Hauptgewerbe.
Jüngst war Bärbel Grimm auf der Hochzeitsmesse im Alpincenter
Hamburg-Wittenburg mit ihren Ideen vertreten. Die dekorative
Ausstattung von Familienfeiern, darunter auch Hochzeiten, ist ein
Standbein des kleinen Unternehmens.
In die Eigenständigkeit, die Selbstbestimmung - das Wort Selb-
ständigkeit mag sie nicht, da es nicht das ausdrückt, was für sie
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zählt - investiert Bärbel Grimm mehr Zeit, als ihr alter Beruf abver-
langte. Um die zahlreichen Kundenaufträge abzuarbeiten, steht
sie zur Zeit mit ihrem Mann auf (er ist Bäcker?). Aber es macht ihr
Spaß, es bringt ihr Freude, sie geht in ihrer Arbeit auf. 
Wir wünschen viel Erfolg

Karin Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Zweites Taxiunternehmen in Wittenburg
Der Landkreis Ludwigslust hat dem Antrag des Unternehmens
Fahrdienst Czaplinski auf eine Taxikonzession jetzt entsprochen,
da der Bedarf im Bereich Wittenburg nicht mehr ausreichend ab-
gedeckt werden konnte. Sylvio Czaplinski erhielt die Taxikonzessi-
on zum 03. Juni.

K. Owszak
Öffentlichkeitsarbeit

Herzlichen Glückwunsch
Körchow
Herrn Rudolf Schendel 74 Jahre
Frau Marianne Schendel 71 Jahre

Körchow OT Perdöhl
Herrn Gerhard Schrapers 78 Jahre
Herrn Paul Kiencke 76 Jahre
Herrn Joachim Schmahl 72 Jahre
Frau Ursula Krone 72 Jahre

Körchow OT Zühr
Frau Hella Baark 82 Jahre
Frau Edeltraud Olges 75 Jahre

Lehsen
Herrn Helmut Kelch 88 Jahre
Frau Maria Plengemeyer 72 Jahre

Wittenburg
Frau Anna Schönberg 94 Jahre
Frau Lidia Meier 92 Jahre
Frau Gertrud Sievers 90 Jahre
Frau Thea Prahl 89 Jahre
Frau Margareta Stieger 89 Jahre
Frau Ursula Hinrichs 87 Jahre
Frau Monika Schürmann 86 Jahre
Frau Ursula Gaedcke 86 Jahre
Frau Berta Jentschke 85 Jahre
Frau Helga Biedenweg 85 Jahre
Frau Gertraud Gafron 85 Jahre
Frau Ida Storch 84 Jahre
Frau Helena Brandt 84 Jahre
Herrn Rudi Domröse 83 Jahre
Frau Luise Rabe 82 Jahre
Herrn Walter Fließ 82 Jahre
Herrn Günther Siering 81 Jahre














